AUSHANG BEKANNTMACHUNGSKASTEN

Bekanntmachung der Universitatsstadt Siegen
Die 28. Sitzung des Ausschusses flr Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung findet am
Dienstag, 09.04.2024, 17:00 Uhr,

im Feuer- und Rettungswache Siegen, Weidenauer StraRe 270, Schulungsraum, 57076 Sie-
gen, Schulungsraum, statt.

A. OFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift liber die Sitzung vom 01.02.2024
2. Fragestunde

3. Herrenlose Einkaufswagen

-Anfrage der UWG-Fraktion
4. Antrdage gemal § 9 der Geschaftsordnung

5. Erlass von Ordnungsbehordlichen Verordnungen iiber das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen aus besonderem Anlass

B. NICHTOFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift liber die Sitzung vom 01.02.2024

2. Einrichten einer zentralen Anlaufstelle von Ordnungsamt und Polizei am ZOB
3. Bericht liber die neue "Linke Szene"

Information durch Herrn Wurmbach

4, Verschiedenes

5. Mitteilungen an die Presse

Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter htt-
ps://ratsinfo.siegen.de abrufbar.

Siegen, 26.03.2024 Der Birgermeister


https://ratsinfo.siegen.de/
https://ratsinfo.siegen.de/

Universitatsstadt
Siegen

OFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

iber die 28. Sitzung des Ausschusses fiir Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung

vom:

von:

bis:

Ort:

Anwesend waren:

09.04.2024

17:00 Uhr

17:00 Uhr

Feuer- und Rettungswache Siegen, Wei-

denauer StraRe 270,
57076 Siegen, Schulungsraum

Vom Ausschuss fiir Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung:

Stv Weber, Frank

AM Bahnschulte, Claudia
Stv Bocking, Verena

Stv Dil, Yilmaz

Stv Eckhardt, Klaus

AM Jingst, Christian
AM Ludwig, Christian
AM Peczinna, Randolf
Stv Schwarzer, Michael
AM Solms, Harold

Stv Steuber, Hartmut
Stv Tigges, Johannes
AM Utsch, Maik

Stv Walter, Klaus Volker
AM Wiist, Eckard

Beratende Mitglieder:

AM Becker, Lothar
AM Kamann, Timo
IntRM Liubke, Lada
AM Wurmbach, Michael

- als Vorsitzender

vertritt Kel3ler, Silvia
vertritt Dylong, Barbara
vertritt Grisse, Robert

vertritt Schneider, Bernd

vertritt unbesetzten Sitz (Grine),
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Als Zuhorer:
AM Kolb, Andreas -ab 17.15 Uhr
AM Weillelberg, Andreas -ab 17.06 Uhr

AM Weillelberg, David Ernst

Von der Verwaltung:

StK Cavelius

Stadt. BrandR Jung Leiter FSR

Stadt. OVR O. Schmidt 2/2

VA Mockenhaupt - als Schriftfihrerin

Nicht anwesend waren:

Stv Dylong, Barbara vertreten durch AM Ludwig, Christian
Stv Grisse, Robert vertreten durch AM Peczinna, Randolf
Stv KeRler, Silvia vertreten durch AM Jingst, Christian
Unbesetzter Sitz (Griine), vertreten durch AM Wiist, Eckard

AM Neumann, Daniel

Stv Schneider, Bernd vertreten durch AM Utsch, Maik

AM Schiitz, Désirée Anna-Maria
AM Amely, Hans

A. OFFENTLICHE SITZUNG
1. Hinweise zur Niederschrift liber die Sitzung vom 01.02.2024
Es werden keine Hinweise zur Niederschrift gegeben.
28. AfFSO 09.04.2024
2. Fragestunde

2.1 Herrenlose Einkaufswagen
-Anfrage der UWG-Fraktion

Vorlage Nr. AF 1315/2024
Vorlage Nr. AF 1315/2024 A

» Der Ausschuss flir Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung des Rates der Universitdtsstadt
Siegen nimmt die Beantwortung der Anfrage zur Kenntnis.
28. AfFSO 09.04.2024
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3. Antrdage gemal § 9 der Geschaftsordnung

Es liegen keine Antrage vor.
28. AfFSO 09.04.2024

4, Erlass von Ordnungsbehérdlichen Verordnungen liber das Offenhalten von Ver-
kaufsstellen aus besonderem Anlass

Vorlage Nr. VL 1665/2024

Flir die SPD- Fraktion weist Frau Bocking und fiir die CDU- Fraktion Herr Tigges darauf hin,
dass die Abstimmung freigestellt sei und kein Fraktionszwang bestehe.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitatsstadt Siegen beschliel$t den Erlass der beigefligten Ordnungsbehord-
lichen Verordnungen tber das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen anlasslich des
Stadtfestes Siegen am 01.09.2024 (Anlage 1) und des Biirgerfestes Geisweid am 13.10.2024
(Anlage 2).

Beratungsergebnis: 13 Stimmen dafiir, 2 dagegen (Stv Bécking/ SPD, Stv Dil/ Linke),
0 Enthaltungen
28. AfFSO 09.04.2024

gez. Weber gez. Mockenhaupt
Vorsitzender Schriftfihrerin



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN

Der Biirgermeister

ANFRAGE

Vorlage Nr.
AF 1315/2024

gemal § 8 der Geschaftsordnung fiir den Rat der Universitatsstadt Siegen

und seine Ausschisse

Anfragesteller/in

UWG- Fraktion

Eingang

28.03.2024

Federfiihrend

GB 2, Abt. 2/2

Beratungsfolge:

[ x] éffentlich

|:| nichtéffentlich

Ausschuss fiir Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung

09.04.2024

Betreff:

Herrenlose Einkaufswagen

-Anfrage der UWG-Fraktion




EINGAN

BURGERMEISTER
UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen * Markt 2 + 57072 Siegen
An den 2 8 Marz 2024 /
Biirgermeister der Stadt Siegen s = Z//
Herrn Steffen Mues v ?[’/é WNSHIUTE /|
Rathaus, Markt 2 '
57072 Siegen

Fraktion im Rat der Stadt Siegen

Siegen, 27.03.2024

Anfrage gemiB § 8 der GeschO des Rates der Stadt Siegen zur néachsten Sitzung
des Ausschuss fiir Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung am 09.04.24

Herrenlose Einkaufswagen

Sehr geehrter Herr Blirgermeister,

immer

wieder sieht man ,herrenlose" Einkaufswagen von diversen Supermarkten auf

Gehwegen, Platzen und anderen stadtischen Grundstiicken herumstehen. Einige Kunden
der Supermérkte nutzen diese Einkaufswagen um ihren Einkauf bequem transportieren zu
kénnen, bringen die Wagen aber nicht mehr zurtick. Oft klettern Kinder auf diese Wagen
und fahren damit herum, die Einkaufswagen stellen somit auch eine erhéhte Unfallgefahr
insbesondere fiir Kinder dar.

Kiirzlich wurde beobachtet, wie stadtische Mitarbeiter diese herrenlosen Einkaufswagen

einsam

melten und auf stadtische Fahrzeuge verluden.

Daher fragen wir an:

1.

Warum werden die Einkaufswagen von der Stadt Siegen
eingesammelt?

Was geschieht mit diesen Einkaufswagen, werden diese an die
Supermarkte zuriickgegeben?

Wenn ja, wird diese Leistung den Supermérkten in Rechnung
gestellt?

Wenn nein, warum nicht?

Wurde bereits Kontakt mit den Supermdrkten aufgenommen
um eine Lésung fiir dieses Problem zu finden?

Mit freundlichen GriiBen

Mo )
Achim Bell” i

Fraktio

Rathaus Siegen
Markt 2

nsvorsitzender
= e B e e e e R e e o
UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen Telefon (0271) 404 - 14 55/13 63 Bankverbindung:
Fax (0271) 404 - 27 08 Sparkasse Siegen
Email: uwg@siegen.de BLZ 460 500 01
Internet: www.uwg-siegen.de Konto-Nr. 1 174 499

57072 Siegen



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.
AF 1315/2024 A

Der Biirgermeister

ANFRAGE

gemal § 8 der Geschaftsordnung fiir den Rat der Universitatsstadt Siegen
und seine Ausschiisse

Anfragesteller/in UWG- Fraktion

Eingang 28.03.2024

Federfiihrend GB 2, Abt. 2/2

Beratungsfolge: |X| offentlich |:| nichtéffentlich

Ausschuss fiir Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung 09.04.2024
Betreff:

Herrenlose Einkaufswagen
-Anfrage der UWG-Fraktion

1. Warum werden die Einkaufswagen von der Stadt Siegen eingesammelt?

Einkaufswagen werden im offentlichen Verkehrsraum nur dann durch die Stadt Siegen ein-
gesammelt, wenn kein Eigentiimer ermittelt werden kann, der Eigentiimer sich weigert tatig
zu werden oder eine konkrete Gefahr von dem Gegenstand ausgeht.

2. Was geschieht mit diesen Einkaufswagen, werden diese an die Supermarkte zuriickge-
geben?

Einkaufswagen sind zunachst einmal keine herrenlosen Gegenstande. Im Regelfall kann der
Eigentlimer der Einkaufswagen anhand der Beschriftung oder aufgebrachter Werbung aus-
findig gemacht werden. Sofern dies moglich ist wird umgehend mit den Eigentiimern (in der
Regel ein Supermarkt) Kontakt aufgenommen und diese aufgefordert den Einkaufswagen
abzuholen. Lediglich in ganz wenigen Einzelfidllen werden die Einkaufswagen nicht innerhalb
einer gesetzten Frist von den Eigentiimern abgeholt und es muss erneut Kontakt aufge-
nommen werden.
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Herrenlose Einkaufswagen sind in der Regel solche, die keinem Supermarkt oder Ladenlokal
zugeordnet werden kdonnen. Diese werden durch die Stadt Siegen abgeholt und regelmaRig
vernichtet.

3. Wenn ja, wird diese Leistung den Supermarkten in Rechnung gestellt?

Ein Kostenbescheid wird nicht erstellt.

4. Wenn nein, warum nicht?

Da die Einkaufswagen im Regelfall durch die Besitzer vor Ort wieder abgeholt werden ent-
stehen der Stadt Siegen hierdurch keine Messbaren Kosten.

Bei ,,herrenlosen” Einkaufswagen kann ein Kostenbescheid mangels Adressat nicht erstellt

werden.

5. Wurde bereits Kontakt mit den Supermarkten aufgenommen um eine Losung fiir die-
ses Problem zu finden?

Sofern ein Eigentlimer ausfindig gemacht werden kann wird umgehend Kontakt mit diesem
aufgenommen.



EINGAN

BURGERMEISTER
UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen * Markt 2 + 57072 Siegen
An den 2 8 Marz 2024 /
Biirgermeister der Stadt Siegen s = Z//
Herrn Steffen Mues v ?[’/é WNSHIUTE /|
Rathaus, Markt 2 '
57072 Siegen

Fraktion im Rat der Stadt Siegen

Siegen, 27.03.2024

Anfrage gemiB § 8 der GeschO des Rates der Stadt Siegen zur néachsten Sitzung
des Ausschuss fiir Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung am 09.04.24

Herrenlose Einkaufswagen

Sehr geehrter Herr Blirgermeister,

immer

wieder sieht man ,herrenlose" Einkaufswagen von diversen Supermarkten auf

Gehwegen, Platzen und anderen stadtischen Grundstiicken herumstehen. Einige Kunden
der Supermérkte nutzen diese Einkaufswagen um ihren Einkauf bequem transportieren zu
kénnen, bringen die Wagen aber nicht mehr zurtick. Oft klettern Kinder auf diese Wagen
und fahren damit herum, die Einkaufswagen stellen somit auch eine erhéhte Unfallgefahr
insbesondere fiir Kinder dar.

Kiirzlich wurde beobachtet, wie stadtische Mitarbeiter diese herrenlosen Einkaufswagen

einsam

melten und auf stadtische Fahrzeuge verluden.

Daher fragen wir an:

1.

Warum werden die Einkaufswagen von der Stadt Siegen
eingesammelt?

Was geschieht mit diesen Einkaufswagen, werden diese an die
Supermarkte zuriickgegeben?

Wenn ja, wird diese Leistung den Supermérkten in Rechnung
gestellt?

Wenn nein, warum nicht?

Wurde bereits Kontakt mit den Supermdrkten aufgenommen
um eine Lésung fiir dieses Problem zu finden?

Mit freundlichen GriiBen

Mo )
Achim Bell” i

Fraktio

Rathaus Siegen
Markt 2

nsvorsitzender
= e B e e e e R e e o
UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen Telefon (0271) 404 - 14 55/13 63 Bankverbindung:
Fax (0271) 404 - 27 08 Sparkasse Siegen
Email: uwg@siegen.de BLZ 460 500 01
Internet: www.uwg-siegen.de Konto-Nr. 1 174 499

57072 Siegen



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.

Der Biirgermeister VL 1665/2024
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 2 Siegen,

Bereich: Gewerbe und Verkehrsiiberwachung

Bearbeitet von:  Jennifer Rogel

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich

Ausschuss fiir Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung 09.04.2024

Aussc.huss fiir Stadtentwicklung, Wirtschaftsforderung, Stadthallen 11.04.2024

und Liegenschaften

Haupt- und Finanzausschuss 17.04.2024

Rat 24.04.2024

Kurzbezeichnung:

Erlass von Ordnungsbehordlichen Verordnungen iiber das Offenhalten von Verkaufsstellen
aus besonderem Anlass

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitatsstadt Siegen beschlie8t den Erlass der beigefligten Ordnungsbehord-
lichen Verordnungen tiber das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonntagen anlasslich des
Stadtfestes Siegen am 01.09.2024 (Anlage 1) und des Biirgerfestes Geisweid am 13.10.2024
(Anlage 2).

Sachverhalt / Begriindung:

1) Rechtliche und beschlusstechnische Voraussetzungen

Der Rat der Universitatsstadt Siegen hat in seiner Sitzung am 06.09.2020 im Rahmen der Beratung
Uber den Tagesordnungspunkt ,Erlass einer Ordnungsbehordlichen Verordnung tber das Offenhal-
ten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass —Stadtfest Siegen/Birgerfest Geisweid/Herbstfest
Weidenau“ unter anderem beschlossen:

e Der Rat der Stadt Siegen spricht sich dafiir aus, kiinftig eine zeitgleiche Durchfiihrung von
Veranstaltungen in den Stadtteilen Geisweid, Weidenau, Siegen-Mitte und Eiserfeld, die mit
einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden sind, nicht zuzulassen.
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Dariber hinaus hat die Stadtmarketing GmbH angeregt, eine Entscheidung lber die verkaufsoffenen
Sonntage jeweils schon im Herbst des Vorjahres herbeizufiihren, um die Planungssicherheit und den
Planungsvorlauf fiir die Veranstaltung zu erhéhen. Diesem Ansinnen hat die Verwaltung auch in die-
sem Jahr Rechnung getragen und das Verfahren zur Genehmigung der verkaufsoffenen Sonntage
2024 bereits im September 2023 eingeleitet.

Zum 30.08.2018 ist das LOG NRW geéndert worden. Ziel dieser Anderung war es, im Einklang mit
dem durch die Verfassung aufgegebenen Sonntagsschutz fir die Gemeinden eine rechtssichere L6-
sung zu schaffen, eine ausnahmsweise Ladendffnung an Sonn- und Feiertagen zu genehmigen.

Zu diesem Zweck hat der Gesetzgeber die Anzahl der zuldssigen Ladenéffnungen an Sonn- und Feier-
tagen auf acht (vorher vier) Tage beschrankt. Hierzu sind folgende Regelungen getroffen worden:

e Die Gemeinden kénnen durch Verordnung eine Laden6ffnung an jadhrlich bis zu acht
Sonn- und Feiertagen gestatten. Die Festsetzung kann dabei fiir das gesamte Ge-
meindegebiet oder bestimmte Bezirke bzw. Ortsteile erfolgen. Dabei diirfen inner-
halb einer Gemeinde nicht mehr als 16 Sonn- und Feiertage je Kalenderjahr freigege-
ben werden.
e Die Freigabe darf ab 13:00 Uhr und auch dann nur fiir einen Zeitraum von bis zu finf
Stunden erfolgen.
e Die Freigabe ist, sofern sie das gesamte Gemeindegebiet betrifft, hochstens an ei-
nem Adventssonntag zuldssig. Erfolgt eine beschrankte Freigabe —z.B. auf einzelnen
Marktbezirken - diirfen nicht mehr als zwei Adventssonntage je Gemeinde freigege-
ben werden. Der erste und zweite Weihnachtstag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, die
stillen Feiertage im Sinne des Feiertagsgesetzes NRW, der 1. Mai, der 3. Oktober und
der 24. Dezember, wenn dieser auf einen Sonntag fallig, sind ausgenommen.
Neben diesen Anderungen hat der Landesgesetzgeber auch die Sachgriinde neu gefasst, die vorlie-
gen missen, damit eine Ladenoffnung an Sonn- und Feiertagen zugelassen werden kann. Dabei hat
er sich von folgenden Erwadgungen leiten lassen:

Das BVerFG hat in seiner Rechtsprechung (Urt. V. 01.12.2009 — 1 BvR 2857/07. BvR 2858/07, Rn. 152,
156, juris) betont, dass der Landesgesetzgeber verfassungsrechtlich zum Schutz der Sonn- und Feier-
tagsruhe verpflichtet ist.

Dabei muss er beachten, dass die Erwerbsarbeit in der Regel an Sonn- und Feiertagen ruhen muss;
es gilt ein Regel-Ausnahme-Verhiltnis. Ausnahmen vom Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe sind
jedoch zum Schutz hoherer, gleichwertiger oder sonstiger gewichtiger Rechtsgiiter moglich, solan-
ge der Gesetzgeber die Mindestanforderungen an den Sonn- und Feiertagsschutz gewahrleistet.

Die Ausnahme vom Sonn- und Feiertagsschutz ist dabei nur zuldssig, wenn es hierfiir einen rechtfer-
tigenden Sachgrund gibt und die Ausnahmen fiir die Offentlichkeit weiterhin klar erkennbar bleiben.

Die Sachgriinde hat der Gesetzgeber nunmehr im Laden6ffnungsgesetz benannt. Er lasst eine La-
denoffnung an Sonn- und Feiertagen zu, wenn hierfir ein 6ffentliches Interesse besteht und definiert
die Sachgriinde, die ein 6ffentliches Interesse darstellen konnen, beispielhaft.

Aufgabe der Gemeinden ist es, die Rechtsvoraussetzungen fir die Genehmigung eines verkaufsoffe-
nen Sonntags zu liberprifen. Hierbei ist darzulegen und zu begriinden, warum im Einzelfall ein 6f-
fentliches Interesse aufgrund eines oder mehrerer derin § 6 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 5 LOG NRW benann-
ten Sachgriinde vorliegt und dieses hinreichend gewichtig ist, um die konkrete Laden6ffnung — auch
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hinsichtlich ihres raumlichen Geltungsbereichs — zu rechtfertigen. Hierzu ist eine konkrete und einzel-
fallbezogene Priifung durch Rat und Verwaltung erforderlich. Von Verfassungswegen ist eine Abwa-
gung zwischen den fir eine Laden6ffnung sprechenden Grinden und dem Schutzgut des Sonn- und
Feiertagsschutzes vorzunehmen. Es muss fir das Gericht nachvollziehbar dargestellt werden, warum
gerade an diesem Sonntag ein o6ffentliches Interesse vorliegt, so dass die grundsatzliche Arbeitsruhe
am Sonntag hier ausnahmsweise in der Abwagung weniger schiitzenswert ist. Allgemeine Erwagun-
gen zum Umesatzinteresse des ortlichen Handels bzw. zur allgemeinen Lage des Handels (z.B. Konkur-
renz zu Onlinehandel) dirfen dabei ebenso keine Rolle spielen wie das allgemeine Einkaufsinteresse
der Kundschaft, da diese Erwagungen an jedem Sonntag gelten. In der Regel diirfte es daher mit gro-
Reren Aufwanden verbunden sein, ein solches ausnahmsweise vorliegendes Uibergeordnetes 6ffentli-
ches Interesse ohne Anlassbezug zu begriinden.

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 LOG NRW sagt aus, dass ein 6ffentliches Interesse fiir eine Verkaufsstellenéffnung an
Sonn- und Feiertagen insbesondere vorliegt, wenn die Offnung im Zusammenhang mit értlichen Fes-
ten, Markten, Messen oder ahnlichen Veranstaltungen erfolgt. Ein Zusammenhang mit einer Ortli-
chen Veranstaltung wird vermutet, wenn die Laden6ffnung in rdumlicher Ndhe zur 6rtlichen Veran-
staltung sowie am selben Tag erfolgt. Bei WerbemaRnahmen des Veranstalters muss die jeweilige
Veranstaltung im Vordergrund stehen.

Aufgrund des oben genannten Regel-Ausnahmeverhaltnisses sind auch an eine Sonntagsoffnung in
Zusammenhang mit ortlichen Festen, Markten, Messen oder dhnlichen Veranstaltungen strenge ge-
richtliche Voraussetzungen geknlipft. So hat das Bundesverfassungsgericht 2009 im Rahmen einer
verfassungskonform einschrankenden Auslegung ,groRe Veranstaltungen” die wegen ihrer Bedeu-
tung fiur die ganze Stadt eine Geschaftsoffnung erforderlich machen, als hinreichende Anlasse gen-
gen lassen. Bezogen auf die rdumliche Reichweite hat das Bundesverfassungsgericht es fir verfas-
sungsrechtlich notwendig gehalten, dass zwischen Veranstaltung und Laden6ffnung ein angemesse-
nes Verhéltnis bestehen muss. Nur den Tag prdagende Veranstaltungen sind flr eine Verkaufséffnung
geeignet. Die offentliche Wirkung der jeweiligen Veranstaltung muss gegeniiber der typischen werk-
taglichen Geschaftigkeit der Laden6ffnung im Vordergrund stehen. Die Laden6ffnung muss nach den
gesamten Umstdnden als bloRer Annex zur anlassgebenden Veranstaltung erschienen. Einer Besu-
cherprognose bedarf es nicht zwingend, sofern der Ausnahmecharakter einer sonn- oder feiertagli-
chen Ladeno6ffnung im Ergebnis gewahrt bleibt.

Dies konkretisierend hat das Bundesverwaltungsgericht im Urteil vom 22.06.2020 ausgefiihrt, dass
eine pragende Wirkung der Veranstaltung in der Regel angenommen werden kann, wenn die im Zu-
sammenhang mit einer Veranstaltung stehenden Sonntagséffnungen auf das unmittelbare raumliche
Umfeld der Veranstaltung beschrankt werden und innerhalb der zeitlichen Grenzen dieser stattfin-
den. Bei atypischen Sachverhaltsgestaltungen ist jedoch auch in diesen Fallkonstellationen weiterhin
eine vergleichende Besucherprognose notwendig.

Ein atypischer Fall in diesem Sinne ist dann anzunehmen, wenn konkrete Tatsachen dafiir sprechen,
dass die Zahl der von der Ladenoffnung angezogenen Besucher die Zahl der Veranstaltungsbesucher
Uberwiegt. Solche Indizien kénnen sich etwa aus dem Umfang der von der Ladenoffnung betroffenen
Verkaufsflache oder der Zahl der erfassten Verkaufsstellen ergeben.

Die konkreten Anforderungen an die prognostische Beurteilung und der MaRstab fiir ihre Kontrolle
werden durch die Notwendigkeit bestimmt, den Annexcharakter der anlassbezogenen Sonntagsoff-
nung zu lberprifen, und gehen nicht iber das dazu Erforderliche hinaus. So ist bereits geklart, dass
die Prognose weder explizit vorgenommen noch dokumentiert werden muss; selbststandige Verfah-
renspflichten sind insoweit aus revisiblem Recht nicht begriindbar. Erforderlich ist nur, dass die dem
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zustandigen Organ bei der Entscheidung liber die Sonntagséffnung vorliegenden Informationen und
die ihm sonst bekannten Umstande die schliissige und nachvollziehbare Prognose erlauben, die Zahl
der von der Veranstaltung selbst angezogenen Besucher werde gréRer sein als die Zahl derjenigen,
die allein wegen einer Ladenoffnung am selben Tag - ohne die Veranstaltung - kimen (BVerwG, Ur-
teile vom 11. November 2015 - 8 CN 2.14 - BVerwGE 153, 183 LS 2 und Rn. 25 sowie vom 12. Dezem-
ber 2018 - 8 CN 1.17 - BVerwGE 164, 64 Rn. 21 ff.).

Daher haben sich die Gemeinden in einer fiir die gerichtliche Uberpriifung nachvollziehbaren und
dokumentierten Weise Klarheit Gber Charakter, Grofle und Zuschnitt der Veranstaltung zu verschaf-
fen und ihre Entscheidung im Hinblick, auf das Ob, den raumlichen Umfang und das Sortiment im
Einzelnen darzulegen und zu begriinden. Es ist auch hier die oben beschriebene Abwagung zwischen
dem Interesse an einer Durchfihrung des verkaufsoffenen Sonntags und der grundgesetzlich ge-
schatzten Sonntagsruhe vorzunehmen. Es muss klar werden, dass Hintergrund der Entscheidung
immer das Regel-Ausnahme-Prinzip ist.

Uber die gesetzlichen Voraussetzungen im Genehmigungsverfahren sowie die Konkretisierungen
durch die Rechtsprechung sind die Vertreter der ortlichen Institutionen informiert worden.

2) Angemeldete verkaufsoffene Sonntage
Nach schriftlicher Anfrage wurden seitens der Vertreter der értlichen Institutionen daraufhin folgen-
de Termine fiir das Jahr 2024 angemeldet:

Marktbezirk Ortsteil Termin Anlass
Siegen Siegen Sonntag, 01.09.2024 Stadtfest Siegen
Geisweid Geisweid Sonntag, 13.10.2024 Biirgerfest

2.1.1 Beschreibung der Veranstaltung

Vom 30.08.2024 bis 01.09.2024 wird die Stadt Siegen das Siegener Stadtfest veranstalten. Es handelt
sich dabei um ein Kultur- und Birgerfest, das 2016 anlasslich der Fertigstellung und Er6ffnung der
Siegener Innenstadt nach mehrjidhrigen Bauarbeiten zur stadtebaulichen Erneuerung des Siegener
Stadtzentrums erstmalig durchgefiihrt wurde. Vom Rat der Stadt Siegen wurde die jahrliche Wieder-
holung der Veranstaltung im Sinne eines Festes mit breiter Biirgerbeteiligung und einem Programm,
das geeignet ist, Anziehungskragt im Einzugsbereich des Oberstadtzentrums zu entfalten und image-
fordernd fiir den Standort zu wirken, beschlossen.

Aufgrund dieser Zielrichtung wurde fiir das Stadtfest ein Konzept entwickelt, das sich rdaumlich auf
die neu gestalteten Bereiche der Innenstadt erstreckt und gleichzeitig berlicksichtigt, dass die soge-
nannte Oberstadt (=Altstadtbereich) einbezogen ist, da diese wegen ihrer Hanglage besonderer For-
derung und Inszenierung bedarf, um Besucherstréme zu erzeugen.

Das Stadtfestgeldande orientiert sich an zwei Achsen, die FuRgangerzonen und innerstadtische Platze
einbinden bzw. tangieren. In West-Ost-Richtung ist dies die Achse zwischen Bahnhof und Marktplatz,
in Nord-Std-Richtung die Achse zwischen Sandstrale/Einmiindung EuropastraBe (HindenburgstraRe)
bzw. Kélner Tor / Einmiindung Obergraben. Das Veranstaltungsgelande hat insgesamt eine GroRe
von 30.000 gm. Die Blihnen und Stande nehmen hiervon ca. 10.000 gm ein.

Bestandteil des Konzepts ist es, verteilt Gber das gesamte Veranstaltungsgelande Blihnen zu positio-
nieren, sodann die Besucherstrome sich verteilen. Feststehende Biihnenorte sind
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- Siegbriicke,
- Kolner Tor,
- SandstraRe / Ecke EuropastraRe (HindenburgstraRe)
- Schlossplatz ,Unteres Schloss”
- Marktplatz.
Daneben wird der Scheinerplatz vor dem Apollo-Theater als Spielflache genutzt.

Die Strale Am Bahnhof, die BahnhofstraRRe, die Briider-Busch-StraRRe, die Sandstralle, das Kdlner Tor,
die Kolner StraRe und die StraRe Kornmarkt sind Stellflachen fir Gastronomie-, Informations- und
Aktionsstdnde. Die Gastronomiestdande werden ausschlielich von Gastronomen aus dem Stadtgebiet
betrieben. Zu den regelmaRigen Nutzern von Informations- und Aktionsstanden gehéren

- die Stadt Siegen,
- die Universitat Siegen,
- die Feuerwehr Siegen,
- das THW,
- die Historische Feuerwehrgruppe Siegen,
- die AWO
- die NRW-Stiftung,
- der Heimat- und Geschichtsverein Siegen,
- die Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein,
- der Deutsche Alpenverein, Sektion Siegerland,
- die Bundeswebhr,
- die Volkshochschule Siegen,
- die Verbraucherzentrale,
- Ariwa Animal Rights,
- Siegerlander Haustierhilfe
- Stadtmarketing Siegen GmbH
und andere mehr.

Prasentationsflaichen werden dariiber hinaus den Sponsoren des Stadtfestes angeboten, wie zum
Beispiel:

- der Sparkasse Siegen flr Hipfburg und Kinderschminken,

- der Innogy SE fiir Backmobil, Hipfburg,

- der SVB GmbH fiir ein Infomobil und

- der AOK fir Gesundheitschecks an Fitness-Geraten.
GroRRere Flachen werden ortlichen Automobilhdusern fir die Prasentation ihrer Modellreihen zur
Verfligung gestellt.

Insgesamt wird das Veranstaltungsgelande mit ca. 20 Aktionsstanden, 35 Infostanden und 47 Gastro-
nomiestanden bestlickt. Hinzu kommen 5 — 8 Verkaufsstande mit (Kunst-) Handwerk aus ortlicher
Produktion.

Aufgrund des 800-jahrigen Jubildums der Stadt Siegen wird das Veranstaltungsgeldnde in 2024 um
die StraRen Neumarkt und BurgstralRe, den Herrengarten, sowie den Schlosspark am Oberen Schloss
erweitert.
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Das Stadtfest 2024 wird raumlich und inhaltlich mit neuen Attraktionen fiir Familien und Senioren
erweitert, auf den neu gestalteten und hinzukommenden Flachen noch schéner, gréBer und anzie-
hender werden. Erganzende Informationen kdénnen folgendem Plan entnommen werden. Ebenso
wird das Stadtfest 2024 bereits freitags um 10:00 Uhr anstatt erst um 18:00 Uhr beginnen. Die Biih-
nenstandorte bleiben die gleichen wie in 2023.
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Es werden folgende Veranstaltungszeiten gelten:
Bithnenprogramm
Freitags: 10:00 bis 23:00 Uhr (Schlossplatz 18:00 bis 24:00 Uhr)
Samstags: 13:00 bis 23:00 Uhr (Schlossplatz 18:00 bis 24:00 Uhr)
Sonntags: 12:30 bis 19:00 Uhr
Gastronomie
Freitags: 18:00 bis 24:00 Uhr
Samstags: 11:00 bis 24:00 Uhr
Sonntags 11:00 bis 20:00 Uhr

Auf vier von flinf Bihnen wird beim Stadtfest Siegen zu den genannten Zeiten ein musikalisches Non-
stop-Programm geboten werden. Dieses ist auf eine ausgewogene Mischung aus professionellen,
semi-professionellen und Laiengruppen ausgerichtet. An den drei Veranstaltungstagen werden tber
40 Gruppen auftreten.

Das Programm am Sonntag wird wiederum durch Chore und Tanzgruppen aus Stadt und Region ge-
staltet werden. Auf dem Schlossplatz werden Spiel- und Mitmachangebote fiir Kinder, wie z.B.
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Jonglier-Workshop, Graffiti-Gestaltung von Textilien, HUpfburgen, der Inno Truck der Universitat
Siegen, Vorfiihrungen des THW, stattfinden.

Im bzw. auch um den neu zur Veranstaltungsfliche gehdrenden, neu gestalteten Herrengarten wird
die ,Green City” errichtet. Die Green City wird ein Ausstellungsschwerpunkt fiir ehrenamtliche und
hauptamtliche Institutionen, die sich den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz widmen.

Der ebenfalls neu zur Veranstaltungsflache zahlende Obere Schlosspark wird in Ganze fir ein famili-
enfreundliches Programm aus Spiel- und Mitmachangeboten genutzt. Am Freitag wird es wahrend
10:00 Uhr und 18:00 Uhr ein Vormittagsprogramm fir Schiler/innen geben.

Das Ubrige Bihnenprogramm fiir 2024 befindet sich noch in der Planung, es wird jedoch eine Vielfalt
an neuen und tollen Programmpunkten fir Jung und Alt geben.

Die oben beschriebenen Informations- und Aktionsstande werden auch am Sonntag in vollem Um-
fang 6ffnen. Gerade am Sonntag soll das Stadtfest Siegen fir Familien und Senioren attraktiv durch
Vorfiihrungen, Gottesdienst, Spiel- und Mitmachangebote, Kaffee und Kuchen gestaltet werden.

2.1.2 Umfang der beantragten Verkaufs6ffnung

Die Verkaufséffnung soll in dem wie folgt bezeichneten Gebiet der Siegener Innenstadt gelten:

e Alte PoststraRe

e Am Bahnhof

e Bahnhofstralle

e Bruder-Busch-StraRe

e First-Johann-Moritz-StraRRe

e EuropastraRe (HindenburgstralRe)

e Herrengarten

e Kolner Tor

e Kolner StraBe

e Kornmarkt

e Lohrstrale (ab Einmindung DonzenbachstralRe)

e Marburger StralSe (bis Einmiindung Hinterstralle).
e Markt

e SandstralRe (bis Einmiindung HindenburgstralRe (Europastralie))
e Scheinerplatz

2.1.3 Raumliche und zeitliche Ndhe

GemiR § 6 Abs. 1 Satz 3 LOG NRW wird das Vorliegen eines Zusammenhangs einer Verkaufséffnung
mit einem Fest vermutet, wenn die Laden6ffnung in rdaumlicher Nahe zur o6rtlichen Veranstaltung
sowie am selben Tag erfolgt.

Die Verkaufsoffnung soll am gleichen Tag wie der dritte Tag des Stadtfestes erfolgen.
Bei den Straflen
o Am Bahnhof

. Bahnhofstralle
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. Scheinerplatz

. Briider-Busch-Stralie

0 SandstraRe (bis Einmindung HindenburgstraRe (Europastralie))
. Kélner Tor

. Kélner Stralle

. Markt

. Kornmarkt

. Alte PoststraRe

o Herrengarten

o EuropastraBe (Hindenburgstralie)
. Flrst-Johann-Moritz-StralRe

. Neumarkt

o Burgstralie

handelt es sich um StraRenziige, in denen die Veranstaltung unmittelbar stattfindet bzw. die; die
einzelnen Veranstaltungsorte miteinander verbinden.

Die StralRen
0 LohrstralRe (ab Einmindung Donzenbachstrale)
o Marburger StralRe (bis Einmiindung Hinterstralle).

dienen der fuRlaufigen Zufiihrung von Besuchern und Besucherinnen zum Veranstaltungsbereich
bzw. verbinden ebenfalls einzelne Veranstaltungsorte miteinander.

Das raumliche Umfeld beschrankt sich auf den Bereich, der von der Ausstrahlungswirkung der Veran-
staltung erfasst wird und in dem die Veranstaltung das 6ffentliche Bild des Sonntags pragt. Die pra-
gende Wirkung geht von der 3-tdgigen Veranstaltung aus. Die damit verbundene Ladenéffnung ent-
faltet nur eine lediglich geringe pragende Wirkung, da sie als bloBer Annex zur anlassgebenden Ver-
anstaltung erscheint, da die Ladenoffnung innerhalb der zeitlichen Grenzen der Veranstaltung statt-
findet und sich raumlich auf das unmittelbare Umfeld der Veranstaltung beschrankt. AulRerhalb des
Veranstaltungsgeldandes liegende Wohn- und Geschaftsbereiche werden von der Veranstaltung in
Verbindung mit dem Verkaufsoffenen Sonntag nicht erfasst und entfalten dort keine o6ffentlich
wahrnehmbare werktdgliche Geschaftigkeit, da sich das Veranstaltungsgeldnde lediglich auf die In-
nenstadt der Stadt Siegen bezieht.

Eine raumliche und zeitliche Ndhe ist somit gegeben.

Ein Zusammenhang der Verkaufséffnung nach § 6 Abs. 1 LOG NRW mit der Ladenéffnung liegt vor.

2.1.4 Abwagung

Wie oben ausgefiihrt, verlangt das stets zu wahrende Regel-Ausnahme-Verhéltnis beim Sonn- und
Feiertagsschutz, dass das mit der Laden6ffnung in Zusammenhang stehende Stadtfest ausreichend
gewichtig ist, um eine Ausnahme von der Arbeitsruhe am Sonntag zu rechtfertigen. Die 6ffentliche
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Wirkung des Stadtfestes muss gegenliber der typischen werktaglichen Geschaftigkeit der Ladenoff-
nung im Vordergrund stehen. Die Laden6ffnung entfaltet dann eine geringe pragende Wirkung, wenn
sie nach den gesamten Umstanden als bloRer Annex zur anlassgebenden Veranstaltung erscheint.
Die Veranstaltung muss selbst einen betrachtlichen Besucherstrom anziehen. In atypischen Fallen ist
gef. eine vergleichende Besucherprognose erforderlich. Diese muss jedoch weder explizit vorge-
nommen noch dokumentiert werden. Es ist ausreichend, dass die Stadt sich einen Uberblick ver-
schafft und sich die Annahme rechtfertigt, dass die Veranstaltung und nicht die Verkaufsoffnung im
Vordergrund steht.

Das Siegener Stadtfest ist die mit Abstand gréRte und besucherstarkste und damit beliebteste Veran-
staltung in Siegen. Hinsichtlich Flachenausdehnung, Programmausrichtung und Anziehungskraft gibt
es in Siegen und auch in der Region nichts Vergleichbares. Das vielféltige Programm ist geeignet, fir
sich genommen sowohl eine grolRe Zahl heimischer als auch auswartiger Besucher anzuziehen. Gera-
de am Sonntag ist die Veranstaltung wegen der Programmgestaltung fiir Familien und Senioren
durch Akteure, die in Stadt und unmittelbarem Umland ansdssig sind, stark in der Region verwurzelt.

Es werden durch das vielfaltige Programm, Gastronomie-, Informations- und Aktionsstande sowie
Ausstellungen unterschiedliche Zielgruppen heimischer und auswartiger Birger angesprochen. Diese
umfassen Menschen des gesamten Altersspektrums von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bis
hin zu Senioren. Die gegenliber den Vorjahren zusatzlichen Angebote aufgrund des Jubildaumsjahres
der Stadt Siegen sprechen dariiber hinaus noch zusatzliche Besucher, insbesondere im Bereich Fami-
lien und Senioren an. Es sollen gerade am Sonntag speziell mehr Angebote fiir die Zielgruppen der
Familien und Senioren stattfinden. So sind an dem Sonntag diverse Spiel- und Mitmachangebote fir
Kinder geplant. Ebenso wird es auf dem Unteren Schlossplatz eine Bestuhlung vor der Biihne geben,
auf welcher Vorfiihrungen, Gottesdienst und die Geschichte der Stadt Siegen dargeboten werden.
Hierzu werden Kaffee und Kuchen gereicht. Gerade durch die besonderen Attraktionen fiir Familien
und Senioren wird am Sonntag mit einer Steigerung der Besucherzahlen gerechnet. Ebenfalls wird
am Freitag des Stadtfestes aufgrund der neuen Betriebszeiten fiir das Siegener Stadtfest in Verbin-
dung mit der Jubildumsfeier 800-Jahre Siegen, dem neu hinzugekommenen Programm und der damit
erhohten Anziehungskraft flir Familien und Senioren mit starkerem Besucheraufkommen gerechnet.

Ziel der im Interesse der Stadt Siegen und der Besucher durchgefiihrten Veranstaltung ist es, die
Identifikation der Blirger mit ihrer Stadt zu starken, das Image und die Anziehungskraft zu fordern,
sowie Aufenthaltsqualitdt und kulturelles Angebot zu steigern.

Das geplante Stadtfest umfasst die gesamte Innenstadt bis hin zum Oberen Schlosspark und hat ins-
gesamt eine GroéRe von 30.000 gm brutto. In den Stralen Am Bahnhof, BahnhofstraRe, Brider-
Busch-StraRe, Sandstrafle, Kolner Tor, Kolner Strafle, Herrengarten, First-Johann-Moritz-Stralde,
Schlosspark, Neumarkt, Europastrafle (Hindenburgstrae), BurgstraBe und Kornmarkt werden Gas-
tronomie-, Informations- und Aktionsstande aufgebaut werden. Zusatzlich werden funf Blihnen liber
das Stadtgebiet verteilt bespielt werden. Hinzu werden Automobilausstellungen kommen. Hierzu
wird auf die Aufbaupldne 2023 verwiesen. Diese sind zur Klarstellung beigefligt, da noch kein aktuel-
ler Plan fir die neue Veranstaltungsflache im Jubildumsjahr vorliegt. Die Veranstaltung soll in 2024
mit erweiterter Veranstaltungsfliche, mehr Bihnenprogramm und mehr Attraktionen fir Familien
und Senioren stattfinden. Biihne und Stiande werden ca. 10.000 gm einnehmen. Das Stadtfest Siegen
in Verbindung mit der 800 Jahr Feier wird bereits seit fast 2 Jahren beworben und konzeptionell ent-
wickelt, es soll gegeniiber den Vorjahren ein noch attraktiveres Fest fiir GroR und Klein darstellen.

Dabei ist festzustellen, dass alle vorhandenen Platze der Innenstadt und zusatzlich der Oberstadt bis
hin zum Oberen Schlosspark (Scheinerplatz, Kornmarkt, Markt, Herrengarten, Unterer Schlossplatz,
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Schlosspark, Fissmer-Anlage) bespielt werden. Zusatzlich wird die die Veranstaltungsflache schnei-
dende HauptverkehrsstraBe (SandstraRe/Koblenzer StraRe) fir den Verkehr gesperrt und als Flache
fir eine permanent bespielte Biihne, Stdnde und Aktionen genutzt. Die die Platze verbindenden
Laufwege werden ebenfalls als Stellflichen fiir Gastronomie, Informations- und Aktionsstande ge-
nutzt. Das zur Verfligung stehende Geldande wird damit bestmaoglich und vollumfanglich genutzt.

Das raumliche Umfeld beschradnkt sich auf den Bereich, der von der Ausstrahlungswirkung der Veran-
staltung erfasst wird und in dem die Veranstaltung das o6ffentliche Bild des Sonntags pragt. Die pra-
gende Wirkung des Tages geht von der 3-tdgigen Veranstaltung aus. Die damit verbundene Laden-
offnung entfaltet nur eine lediglich geringe pragende Wirkung, da sie als bloer Annex zur anlassge-
benden Veranstaltung erscheint. Die Laden6ffnung wird innerhalb der zeitlichen Grenzen der Veran-
staltung stattfinden und sich raumlich auf das unmittelbare Umfeld der Veranstaltung beschranken.
AulRerhalb des Veranstaltungsgeldandes liegende Wohn- und Geschéftsbereiche werden von der Ver-
anstaltung in Verbindung mit dem Verkaufsoffenen Sonntag nicht erfasst und entfalten dort keine
offentlich wahrnehmbare werktagliche Geschaftigkeit, da sich das Veranstaltungsgelande lediglich
auf die Innenstadt bis hin zum Oberen Schlosspark der Stadt Siegen bezieht.

In 2018 fand das Stadtfest —hinsichtlich Programm, Ausdehnung, Offnungszeiten und Angebot in
geringerer GréRe und mit weniger Attraktionen als dem geplanten Stadtfest 2024 — ohne Verkaufs-
offnung- statt. In diesem Jahr wurde das Fest an drei Tagen von ca. 70.000 Menschen besucht. Nach
Auswertung der Aufzeichnungen des Crowd-Managements ergab sich, dass auf den Sonntag ca.
15.000 Besucher entfielen, die nur aufgrund des Festes Siegen aufsuchten.

In den vergangenen Jahren ist die Besucheranzahl auf im Durschnitt 100.000 Besucher an drei Tagen
angestiegen. Hier ist aufgrund der Open-Air-Veranstaltung naturgemall mit Witterungseinfliissen zu
rechnen, so dass es zu Schwankungen hinsichtlich der Besucheranzahl kommen kann, weshalb es sich
um einen Durchschnittswert handelt. Als Topwert bei 3 Tagen Sonnenschein konnte eine Besucher-
zahl von 130.000 Menschen ermittelt werden.

In 2023 konnten laut Auswertung des Crowd-Managements 100.000 Besucher trotz schlechtem Wet-
ter verzeichnet werden. Die Siegener Zeitung berichtete, dass der Sonntag zwar mit Regen begann,
die Stimmung auf dem Stadtfest trotz alledem fantastisch war. Die Tanzgruppen, welche einen GroR-
teil des Tages gestalteten begeisterten das Publikum. Die Auslastung vor den Blihnen war sehr hoch.

In 2023 wurde erstmals die kostenlose Nutzung des OPNV im Kreisgebiet zur Verfligung gestellt. Wei-
terhin gab es Sonderlinien in Form von Shuttle-Bussen, welche die Besucher kostenlos zum Stadtfest
Siegen verbrachten. Dieses Angebot soll auch 2024 wieder zur Verfligung stehen. Laut Aussage der
VWS machten in den drei Tagen Stadtfest 2023 rund 20.000 Besucher von dem kostenlosen Angebot
Gebrauch.

Die KEG Siegen als Betreiber der Parkhduser am Rathaus/Léhrtor/Reichwalds Ecke und dem Apollo-
theater berichtet, dass allein durch das Stadtfestes im Vergleich zu einem normalen Wochenende die
Parkhauser eine wesentliche héhere Auslastung verzeichnen konnten. So wurde im Parkhaus am
Rathaus ein Plus von 10 % (125 Autos) verzeichnet, am Parkhaus im Lohrtor konnte ein Plus von 60 %
(1.548 Autos) verzeichnet werden, das Parkhaus an Reichwalds Ecke verzeichnete ein Plus gegeniiber
einem Wochenende ohne Stadtfest von 18 % (647 Autos) und das Apollotheater Parkhaus ein Minus
von 98 % (1.322 Autos). Das Minus am Parkhaus des Apollotheaters ist damit zu erklaren, dass dieses
zuvor aufgrund eines Brands gesperrt worden war und nicht ausreichend kommuniziert wurde, dass
dieses nunmehr wieder gedéffnet ist. Es kann damit belegt werden, dass das Stadtfest an sich bereits
998 Autos angezogen hat. Das Parkhaus der City Galerie hingegen war zu keinem Zeitpunkt voll be-
setzt. Vor der Verkaufséffnung wurden dort zwischen 12 und 13 Uhr 666 Fahrzeuge gemessen und
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wahrend der Verkaufséffnung als hochsten Wert 958 Fahrzeuge zwischen 14 und 15:00 Uhr. Das
Parkhaus der City Galerie verfligt Gber 1250 Parkpladtze und ist an einem normalen Samstag ganzlich
belegt. Alles in Allem kann schon allein aufgrund der Auslastung der Parkhauser im Umbkreis der Stadt
Siegen und der starken kostenlosen Nutzung des OPNV die starke Anziehungskraft der Veranstaltung
dargelegt werden. Die Belegung der Parkhduser im Bereich der Innenstadt zeigt auf, dass die Veran-
staltung an sich die Besucher anzieht und nicht der Verkaufsoffene Sonntag, denn es wurden ver-
mehrt die Parkhauser in der Innenstadt befahren und nicht das Parkhaus der City Galerie.

Flir 2024 ist fir den Sonntag bei Zugrundelegung der Durchschnittswerte der vergangenen Jahre von
100.000 Besuchern, bei einem Verhaltnis von 20 % - 50 % - und 30 % an den Veranstaltungstagen
Freitag, Samstag und Sonntag mit einer Anzahl an Besuchern von 20.000 Besuchern am Freitag,
50.000 Besuchern am Samstag und 30.000 Besuchern am Sonntag zu rechnen. Da die Stadt Siegen
jedoch aufgrund des 800-jahrigen Jubildums eine noch groRRere und attraktivere Veranstaltung plant,
mit noch langeren Offnungszeiten, ist von einer Besucherzahl zu Topwerten von 130.000 Personen
(wovon 40.000 Besucher auf den Sonntag entfallen) auszugehen. Die Abstufungen, bzgl. der einzel-
nen Veranstaltungstage, sind auch bedingt durch die unterschiedliche Veranstaltungslange an den
jeweiligen Stadtfesttagen. Es kann somit festgestellt werden, dass das Stadtfest fiir sich genommen
aufgrund der groReren Veranstaltungsfliche, des ausgeweiteten Programms und der verstarkten
Werbung aufgrund des Jubilaumsjahres erhebliche Besucherstréme anzieht.

Dieser durch die Veranstaltung ausgeloste starke Besucherverkehr pragt den Veranstaltungstag. Zu-
satzlich durch die Verkaufsoffnung ggf. ausgeldste Besucherstrome kdnnen hier allenfalls verstarkend
wirken, jedoch aufgrund der gebotenen Attraktionen keinen pragenden Einfluss erlangen.

Im Juli 2021 wurde an funf Standorten im Siegener Innenstadtzentrum (Bahnhofstralle, Briicke Am
Kunstweg, Kélner Tor, Kdlner StraRe/Poststrale und am Eingang Marburger StralRe) eine Passanten-
frequenzmessung, aufgrund des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes fiir die Stadt Siegen vorge-
nommen. Diese Frequenzmessung verdeutlicht, dass sowohl zeitlich als auch raumlich deutliche Un-
terschiede bestehen. Zum einen ist zu konstatieren, dass die BahnhofstraRe unter der Woche und
samstags den im Vergleich am starksten frequentierten Standort darstellt. Dahingegen fallen die
Frequenzen im Bereich der Sieg und insbesondere in der Oberstadt deutlich ab. Darliber hinaus wird
ersichtlich, dass an allen Standorten samstags eine deutlich héhere Frequentierung als unter der
Woche feststellbar ist, was insbesondere auf den Wochenendeinkauf zurtickzufiihren ist. Dies deutet
an, dass Besuchende auch von aulRerhalb Siegens die Innenstadt am Samstag fiir ein Shoppingerleb-
nis aufsuchen und unterstreicht damit die Bedeutung Siegens im regionalen Kontext. Als Starke der
Innenstadt der Stadt Siegen wird hier aufgezeigt, dass eine sehr attraktive Aufenthaltsqualitdt mit
einer Vielfalt an diversen Freizeitangeboten und Verweilmoglichkeiten geschaffen wurde. Durch die
Corona-Pandemie konnten Veranderungen in der Innenstadt durch temporare BetriebsschlieBungen
und dem gesunkenen Konsumklima der Bevolkerung festgestellt werden.

Es konnte weiterhin festgestellt werden, dass an einem normalen Samstag in der Zeit von 10 — 16
Uhr im Bereich der BahnhofstralRe stiindlich durchschnittlich 600 Personen, im Bereich Kolner Tor
stiindlich etwa 315 Personen, im Bereich Koélner StraRe ca. 200 Personen und im Bereich der Ober-
stadt etwa 100 Personen verzeichnet wurden.

Dies ins Verhaltnis zu dem Sonntag des Stadtfestes 2023, bei welchem in 9 Stunden etwa 30.000
Besucher verzeichnet werden konnten, wiirde es bedeuten, dass im Durchschnitt ca. 3.333 Besucher
pro Stunde das Stadtfest aufgesucht haben, somit weit mehr Personen, als im Durschnitt an einem
Samstag die Innenstadt der Stadt Siegen aufsuchen.
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Rickfragen beim Einzelhandel (einschlieBlich der City Galerie) haben ergeben, dass der verkaufsoffe-
ne Sonntag regelmalig deutlich unter den Erwartungen liegt. Die Einzelhdndler nehmen jedoch keine
Zahlungen vor, sondern kénnen an den Umsatzzahlen erkennen, dass sie wenig eingenommen haben
(im Vergleich zu einem normalen Samstag), weil die meisten Leute das Stadtfest aufsuchen und nicht
einkaufen gehen.

Die Ladend6ffnung entfaltet nur eine geringe pragende Wirkung und ist als bloRer Annex zur Veran-
staltung zu verstehen. Die die Pragekraft entscheidende offentliche Wirkung geht klar von der Veran-
staltung aus, da die Ausstrahlungswirkung der Veranstaltung wegen ihres Umfangs und ihrer beson-
deren Attraktivitdt einen weiten rdumlichen Bereich erfasst und die Verkaufsoffnung sich lediglich
auf die Innenstadt bis hin zum Oberen Schlosspark bezieht. Es kann somit schliissig darlegt werden,
dass auch aufgrund der hohen Besucherzahl ohne Verkaufs6ffnung in 2018, als auch aufgrund des
Jubildumsjahres mit mehr Attraktionen, gréRerer Veranstaltungsfliche und mehr Werbung, die Pro-
gnose der Veranstaltungsbesucher in 2024 ausreichend ist um aufzuzeigen, dass die Veranstaltung an
sich bereits einen enormen Besucherstrom anzieht und der verkaufsoffene Sonntag lediglich als An-
nex zur Veranstaltung zu verstehen ist.

Ergdnzend ist zu bericksichtigen, dass es sich um die einzige flir das Jahr 2024 beantragte Sonntags-
o6ffnung im Bereich des Stadtbezirks Siegen-Mitte handelt.

Den vorstehenden Ausfiihrungen kann entnommen werden, dass mit dem Stadtfest aufgrund der
vielfdltigen Alleinstellungsmerkmale hinsichtlich GroRBe, Charakter, Zuschnitt, Einzugsgebiet, ausge-
|6sten Besucherstromen und offentlicher Wirkung ein ausreichend gewichtiger Sachgrund vorliegt,
der eine Abweichung vom Grundsatz der Sonntagsruhe rechtfertigt.

Bei den WerbemalRnahmen und der Berichterstattung vom Veranstaltungswochenende wird die
Veranstaltung und nicht die Verkaufsoffnung im Vordergrund stehen. Weiterhin wird das Stadtfest
2024 in Verbindung mit der Jubildumsfeier der Stadt Siegen bereits seit fast zwei Jahren beworben.
Speziell zu diesem Zweck ist die Internetseite ,Siegen800.de” online gestellt worden. Fir das Jubila-
umsfest wurde ebenfalls unter der Leitung von Dieter Falk ein Song komponiert ,Siegen, Du bist das
Kronchen fir mich”, welcher seine Erstauffiihrung auf dem Stadtfest 2023 verzeichnen konnte und
einen vollen Erfolg darstellte. Es wird in 2024 Uber das ganze Jahr verteilt kleinere Veranstaltungen
zum Jubilaumsjahr geben, dessen grolites Fest das Siegener Stadtfest sein wird.

Eine Sonntagséffnung nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 1 LOG NRW ist nach Abwégung aller Gesichts-
punkte geboten. Selbst wenn man von einem atypischen Fall ausgehen wiirde, zeigen die Ausfiihrun-
gen, dass davon auszugehen ist, dass eine hohere Besucherzahl vom Stadtfest und nicht von der Ver-
kaufs6ffnung angezogen wird. Es handelt sich bei der Verkaufséffnung lediglich um einen Annex zur
anlassgebenden Veranstaltung, da sich die Verkaufs6ffnung sowohl raumlich, als auch zeitlich auf die
Veranstaltung erstreckt bzw. innerhalb dieser stattfindet. Die Interessen der Arbeitnehmer und Fami-
lien an der sonntaglichen Ruhe und Besinnungsmoglichkeit wurden beriicksichtigt.

2.2 Biirgerfest im Marktbezirk Geisweid
2.2.1 Beschreibung der Veranstaltung

Die Werbegemeinschaft Geisweid in Zusammenarbeit mit der ARGE Klafeld-Geisweid-Dillnhiitten
beabsichtigt am 13.10.2024 ein Birgerfest durchzufihren.
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Beim 26. Geisweider Biirgerfest handelt es sich um eine groRes Familien- und Biirgerfest, das parallel
zur traditionellen Geisweider Kirmes stattfinden wird. Zielrichtung der Veranstaltung ist es, ein Fest
von Birgern flr Blrger anzubieten.

Ablauf, Umfang und Gestaltung werden denen der Vorjahre entsprechen. Am Fest werden wiederum
ca. 30 Vereine, 20 Marktstande, drei Autohduser und finf musikalische Gruppen beteiligt sein. Ge-
plant sind zwei Biihnen, diverse mobile Musik- und Walk-Acts, Vorfiihrungen der Vereine, eine histo-
rische Fahrzeugausstellung, Prasentationen der Feuerwehr, des Malteser Hilfsdienstes, des DRK und
weitere Aktionen. Die Veranstaltungsflaiche wird wiederrum die StraBen BahnstraBe, Marktstrale,
RontgenstraRe, Rijnsburger StraRe, RathausstralRe und den Friedrich-Neuss-Platz umfassen. Gegebe-
nenfalls wird der Lindenplatz ebenfalls genutzt werden. Zur Verdeutlichung sind Programm und Auf-
bauplan aus 2023 beigefligt. Die Geisweider Kirmes wird ihren Standort wieder auf dem Sparkassen-
vorplatz Am Klafelder Markt haben.

Die Verpflegungsstande werden ausschlieflich von ortlichen Vereinen und ortsansassigen Unter-
nehmen betrieben, um den Vereinen die Gelegenheit zu geben, ihre finanziellen Rahmenbedingun-
gen zu verbessern und gleichzeitig Mitglieder werden zu kénnen. Im Gegenzug gestalten die Vereine
den Tag durch Vorfiihrungen, Kinderbelustigungen, Mitmachaktionen, Infostdnde u.a..

Durch die Beteiligung von Vereinen und Ausstellern mit Migrationshintergrund soll zudem ein aktiver
Beitrag zur Integration geleistet werden.

2.2.2 Umfang der beantragten Verkaufs6ffnung

Die Verkaufsoffnung soll in dem wie folgt bezeichneten Gebiet gelten:

e Rijnsburger Stralle

e RoOntgenstralle

e MarktstralRe 1-30

e Bahnstralle 1-15

e RathausstraBe

e Am Klafelder Markt

e Friedrichsplatz

e Friedrichs-Neuss-Platz

e Lindenplatz

e Sohlbacher StralRe 16 — 35
e Geisweider Stralle 27 —61.

2.2.3  Raumliche und zeitliche Nahe

GemiR § 6 Abs. 1 Satz 3 LOG NRW wird das Vorliegen eines Zusammenhangs einer Verkaufséffnung
mit einem Fest vermutet, wenn die Laden6ffnung in rdaumlicher Nahe zur ortlichen Veranstaltung
sowie am selben Tag erfolgt.

Die Verkaufséffnung soll am gleichen Tag wie das Biirgerfest Geisweid erfolgen. Zeitgleich findet
auch die Kirmes statt.

Bei den StralRen

e Rijnsburger Strale
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e RontgenstralRe

e MarktstralRe 1-30

e Bahnstralle 1-15

e RathausstraRe

e Am Klafelder Markt

e Friedrichsplatz

e Friedrich-Neuss-Platz

e Lindenplatz
handelt es sich um StraRenziige, in denen die Veranstaltung unmittelbar stattfindet bzw. die einzel-
nen Veranstaltungsorte miteinander verbinden.

Die StralRe Sohlbacher StralRe 16 — 35 und die Geisweider StraRe 27 — 61 dienen der fuBlaufigen Zu-
flihrung von Besuchern und Besucherinnen zum Veranstaltungsbereich.

Eine rdaumliche und zeitliche Nahe ist somit gegeben.

Ein Zusammenhang der Verkaufséffnung nach § 6 Abs. 1 LOG NRW mit der Laden&ffnung liegt vor.

2.2.4 Abwigung

Wie oben aufgefiihrt, verlangt das stets zu wahrende Regel-Ausnahme-Verhaltnis beim Sonn- und
Feiertagsschutz, dass das mit der Ladendffnung in Zusammenhang stehende Biirgerfest Geisweid
einschlieRlich Kirmes ausreichend gewichtig ist, um eine Ausnahme von der Arbeitsruhe am Sonntag
zu rechtfertigen. Die offentliche Wirkung des Festes muss gegeniiber der typischen werktaglichen
Geschaftigkeit der Ladenoffnung im Vordergrund stehen. Die Laden6ffnung entfaltet dann eine ge-
ringe pragende Wirkung, wenn sie nach den gesamten Umstanden als bloRer Annex zur anlassge-
benden Veranstaltung erscheint. Die Veranstaltung muss selbst einen betrachtlichen Besucherstrom
anziehen.

Das vielfaltige Programm sowie die Einbeziehung der einheimischen Vereine fuhrt dazu, dass —auch
unabhangig von der Verkaufsoffnung- ein betrachtlicher Besucherstrom angezogen wird. Hinzu
kommt, dass lediglich Teile der Einzelhandlerschaft die Sonntagsoffnung nutzen. Einige Einzelhandler
halten ihre Verkaufsstellen auch an diesem Tag geschlossen.

In den vergangenen Jahren wurde das Birgerfest Geisweid von ca. 10.000 Besuchern aufgesucht. Da
Ablauf, Umfang, Gestaltung und Termin des Festes wie in 2023 geplant werden, ist davon auszuge-
hen, dass auch 2024 eine dhnlich groRRe Besucherzahl zu erwarten ist. Demgegeniiber besuchen an
einem durchschnittlichen Freitag ca. 5.000 Besucher das Geisweider Einkaufszentrum. Samstags
kommen ca. 2.500 Besucher (Quelle: stichprogenartige Befragung des Veranstalters aus 2016). In
2023 wurde durch den Veranstalter eine Befragung von 250 Besuchern im Einkaufszentrum Geisweid
durchgefiihrt aus welchem Anlass die Besucher sich dort aufhalten. 62 Prozent der Befragten gaben
an sich aufgrund des Birgerfestes, der Vereins- und Marktstande, des Kinderprogramms und der
Live-Musik im Geisweider Einkaufszentrum aufzuhalten, 24 % kamen wegen des Birgerfestes in Ver-
bindung mit der Verkaufs6ffnung, 13 Prozent wegen der Geisweider Kirmes und 1 % gab an sich zu-
fallig im Zentrum von Geisweid aufzuhalten.

Das von der Bevolkerung getragene Blrgerfest stellt daher die ,Hauptsache” dar, die Sonntagsoff-
nung ist lediglich der ,,Nebeneffekt”. Die Auswirkungen des Festes dominieren gegenliiber der typisch
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werktaglichen Geschaftigkeit. Der Tag wird durch das Birgerfest und nicht durch die Laden6ffnung
gepragt. Die Verkaufséffnung stellt lediglich einen Annex zum Markt dar.

Erganzend ist zu berlicksichtigen, dass es sich um die einzige fiir das Jahr 2024 beantragte Sonntags-
o6ffnung im Bereich des Stadtbezirks Geisweid handelt.

Den vorstehenden Ausfiihrungen kann entnommen werden, dass mit dem Birgerfest ein ausrei-
chend gewichtiger Sachgrund vorliegt, der eine Abweichung vom Grundsatz der Sonntagsruhe recht-
fertigt.

Bei den Werbemalinahmen und der Berichterstattung zum Veranstaltungswochenende wird die Ver-
anstaltung und nicht die Verkaufséffnung im Vordergrund stehen.

Eine Sonntagséffnung nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 1 LOG NRW ist nach Abwégung aller Gesichts-
punkte geboten. Die Interessen der Arbeitnehmer und Familien an der sonntdglichen Ruhe und Be-
sinnungsmoglichkeit wurden berucksichtigt.

3. Verfahren

Im Verfahren sind die zustandigen Gewerkschaften, Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbande
und Kirchen, die jeweilige Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer anzu-
horen. Am 20.11.2023 wurde diesen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Hiervon ha-
ben die Institutionen wie folgt Gebrauch gemacht:

e Die Industrie- und Handelskammer Siegen fiihrte Folgendes aus:
»Aus Sicht der Industrie- und Handelskammer Siegen bestehen keine Bedenken gegen die Freigabe der Ladenoff-
nung am 01.09.2024 (Siegen) bzw. am 13.10.2024 (Geisweid), soweit die Anforderungen aus § 6 Abs. 1 des Geset-
zes zur Regelung der Ladendffnungszeiten in NRW eingehalten werden. Diese Anforderungen sind aus unserer
Sicht erfiillt, da der von § 6 Abs. 1 Nr. 1 LOG NRW geforderte Zusammenhang mit dem Fest zu vermuten ist. Die
Ladendéffnung findet nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer in rdumlicher Nahe zur ortlichen Veranstal-
tung statt (§ 6 Abs. 1 Satz 3 LOG NRW).“

e Der Handelsverband Siidwestfalen Nordrhein-Westfalen Stidwestfalen e.V. pladiert

pausdricklich dafir, die Antrage in der vorliegenden Fassung positiv zu bescheiden. Dies ware auch ein klares
und unmissverstandliches Bekenntnis nicht nur fiir die Stadt Siegen im regionalen Wettbewerb, sondern auch fir
den Erhalt und die Starkung des ortlichen Einzelhandels. Es bestehen unsererseits keine Bedenken hinsichtlich der
ausnahmsweisen Laden6ffnung an den genannten Sonntagen im Kalenderjahr 2024. Der Handel ist nach wie vor
ein wichtiger Garant fur das 6ffentliche Leben in jeder Stadt bzw. Gemeinde, er sichert dartiber hinaus die Nah-
versorgung und belebt zentrale Versorgungsbereiche. Aus diesem Grund begriBen wir ausdriicklich die von lhnen
geplanten Sonntagsoffnungen am 01.09.2024 und 13.10.2024 und wiinschen lhnen fir lhre Veranstaltungen eine
zahlreiche Teilnahme der Handlerschaft und viel Erfolg.”

e Das Dekanat Siegen spricht sich aus grundsatzlichen Erwagungen gegen verkaufsof-

fene Sonntage aus:

,Der Sonntag als Tag der Auferstehung Jesu hat im 4. Jahrhundert den jlidischen Sabbat als Ruhetag ersetzt. Seine
Bedeutung ist jedoch die des biblisch belegten 7. Tages der Schépfung: ,Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem
Herrn, deinem Gott, geweiht.” (Buch Genesis). Der Sonntag greift das Motiv der Ruhe und Erholung auf und dient
auch als Zeichen des Widerstands gegen die Vereinnahmung des Menschen durch Arbeit und Profit. Zugleich ist
er in Erinnerung an die Auferstehung Jesu ein wochentlich wiederkehrendes Osterfest, welches die Christen mit
dem Besuch des Gottesdienstes begehen. Dabei lassen sie die Arbeit ruhen. In der Auffassung, dass der Sonntag
ein echter Dienst am Wohl der Gesellschaft ist, fordern wir katholischen Christen den staatlichen Schutz des
Sonntags ein: Alle Menschen, auch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sollen an diesem Wochentag teilhaben am
Aufatmen der Schépfung.”



Vorlage Nr. VL 1665/2024 Seite 16 / 20

Die Abteilung Wirtschaftsférderung und Liegenschaften beflirwortet die beantrag-

ten Sonntage:

,Fir die Innenstadt und die Stadtteilzentren besteht weiterhin die groBe Herausforderung in Zeiten von Konsum-
zuriickhaltung und Preissteigerungen die Wettbewerbsfahigkeit (nach der Pandemie) wiederherzustellen und
strategisch weiter auszubauen. Zentrale Schwerpunkte bilden aus Sicht der Wirtschaftsforderung die Zuriickge-
winnung und Bindung der Kundschaft, die Nachnutzung vorhandener Handelsflaichen sowie eine abwechslungs-
reiche und attraktive ,Bespielung” des 6ffentlichen Raums. Uberregional bedeutsame Festivititen, wie 2024 das
Stadtfest zum 800-jahrigen Stadtjubilaum und das traditionelle Geisweider Biirgerfest, bieten in Kombination mit
verkaufsoffenen Sonntagen ideale Voraussetzungen die Besonderheiten der lokalen Einzelhandelslage in der In-
nenstadt und im Stadtteilzentrum der Bevolkerung sowie den auswartigen Gasten zu prasentieren. Dies tragt
auch zur Steigerung der Stadtteil-Identitdt bei, neue Kundschaft wird gewonnen, Umsétze werden in der Region
generiert und die Wirtschaftskraft wird gestarkt.”

Der Evangelische Kirchenkreis Siegen dullert sich wie folgt:

,Die von lhnen genannten 2 Termine und Anldsse liegen im Rahmen der rechtlichen Spielrdume zur ausnahms-
weisen Offnung der Geschifte an einem Sonntag geméaR § 6 des Ladenéffnungsgesetzes des Landes NRW. Hiervon
unabhdngig mochten wir bemerken, dass wir im Kirchenkreis grundsatzlich der Auffassung sind, dass moglichst
jeder Sonntag im Jahr als freier Tag in der Woche geschatzt werden muss. Fir unsere christliche Tradition bildet
er den Ort, an dem wir uns unserer Geschopflichkeit innewerden und an dem wir Menschen gemeinsam Zeit fir-
einander haben und wir ausruhen kénnen von der Arbeit. Diesem hohen kulturellen Gut, das auch unser Grund-
gesetz unter ausdricklichen Schutz stellt, widersprechen verkaufsoffene Sonntage zumal dann, wenn sie von der
Ausnahme zur Regel zu werden beginnen.”

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Bezirk Siegen-Olpe, erklart mit
Schreiben vom 13.12.2023 Folgendes:

,,Die Offnung von Verkaufsstellen am Sonntag bedeutet fiir die Beschiftigten des Einzelhandels Sonntagsarbeit,
sie kdnnen an diesen Sonntagen nichts mit ihren Freunden und Familien unternehmen, nicht am kulturellen und
politischen Leben teilnehmen. Deswegen werden verkaufsoffene Sonntage von uns aus grundsatzlichen Erwagun-
gen heraus abgelehnt. Umgekehrt hat das Interesse der Verkaufsstelleninhaber an einer Offnung der Geschifte
grds. ein geringeres Gewicht. Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu ausgefiihrt:

,Weder das Umsatzinteresse der Verkaufsstelleninhaber, die von der Anziehungskraft der Veranstaltung profitie-
ren, noch das Shopping-Interesse potenzieller Kunden kommen als Sachgriinde einer Sonntagsoffnung in Betracht
(vgl. oben Rn. 15). Dem Versorgungsinteresse kommt angesichts der vélligen Freigabe werktéglicher Offnungszei-
ten (§ 3 Abs. 1 LadOG BW) und der weitreichenden Ausnahmen vom Verbot der Sonntagséffnung, die nach §§ 4
bis 6 und 7 bis 9 LadOG BW fiir dort ndher bezeichnete Verkaufsstellen, Orte und Warengruppen gelten, kein
nennenswertes Gewicht mehr zu.

Das gilt erst recht, wenn bereits die Anlassveranstaltung dem Warenverkauf und der Bedarfsdeckung dient. Ver-
anstaltungen im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 1 LadOG BW kdnnen daher nur Ladenéffnungen von geringer priagender
Wirkung flr den o6ffentlichen Charakter des betreffenden Sonntags rechtfertigen (vgl. BVerfG, Urteil vom 1. De-
zember 2009 - 1 BvR 2857, 2858/07 - BVerfGE 125, 39 <100>).

Dazu muss die 6ffentliche Wirkung der anlassgebenden Veranstaltung grofer sein als die der Laden6ffnung und
der dadurch ausgelosten werktaglichen Geschaftigkeit, sodass die Ladenoffnung als bloRer Annex der Veranstal-
tung erscheint (BVerwG, Urteile vom 11. November 2015 - 8 CN 2.14 - BVerwGE 153, 183 LS 2 und Rn. 23 f. und
vom 12. Dezember 2018 - 8 CN 1.17 - BVerwGE 164, 64 Rn. 19) und zugleich als anlassbedingte Ausnahme vom
Sonntagsschutz erkennbar wird*“.

BVerwG, Urteil vom 22. Juni 2020 - 8 CN 1/19 —, BVerwGE 168, 338-356, Rn. 21.

Bei Ladenéffnungen im Zusammenhang mit értlichen Veranstaltungen nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 LOG NRW muss
nach hochstrichterlicher Rechtsprechung gewahrleistet sein, dass die Veranstaltung — und nicht die Ladenoffnung
— das offentliche Bild des betreffenden Sonntags pragt.

Oberverwaltungsgericht fiir das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 10. Dezember 2021 — 4 B 1857/21.NE
—, Rn. 16, juris.

Dies erfordert zunachst eine raumliche Beschrdankung des Bereichs, in dem die Laden6ffnung gestattet wird.

Das BVerwG hat mit Urteil vom 22. Juni 2020 die Anforderungen an die raumliche Ausdehnung einer Ladenoff-
nung prazisiert. Die Ladendffnung darf sich danach nicht auf Gebiete erstrecken, in denen der Bezug zum Veran-
staltungsgeschehen fiir die Offentlichkeit nicht mehr zu erkennen ist.

,Um diese Erkennbarkeit zu gewahrleisten, missen anlassbezogene Sonntagsoffnungen in der Regel auf das
raumliche Umfeld der Anlassveranstaltung beschrankt werden (BVerwG, Urteile vom 11. November 2015 - 8 CN
2.14 - BVerwGE 153, 183 Rn. 25 und vom 12. Dezember 2018 - 8 CN 1.17 - BVerwGE 164, 64 Rn. 20).
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Zu erkennen ist der Bezug zum Veranstaltungsgeschehen in dem raumlichen Bereich, der von der Ausstrahlungs-
wirkung der Veranstaltung erfasst wird. Das ist der Bereich, in dem die Veranstaltung das 6ffentliche Bild des be-
treffenden Sonntags pragt (VGH Minchen, Beschluss vom 21. Marz 2018 - 22 NE 18.204 - juris Rn. 25, 28 f.). Die
pragende Wirkung muss dabei von der Veranstaltung selbst und nicht nur von dem durch sie ausgelosten Ziel-
und Quellverkehr ausgehen. Die Ausstrahlungswirkung erstreckt sich also nicht auf den gesamten Einzugsbereich
der Veranstaltung und auch nicht auf alle vom Ziel- und Quellverkehr genutzten Verkehrswege und Parkflachen.
WerbemaRnahmen oder Hinweisschilder in einem nicht vom Veranstaltungsgeschehen gepragten Bereich konnen
den erforderlichen Bezug ebenfalls nicht vermitteln.”

BVerwG, Urteil vom 22. Juni 2020 — 8 CN 1/19 —, BVerwGE 168, 338-356, Rn. 24 - 25

Ausnahmen von diesem Erfordernis gibt es nach der Rechtsprechung nur von besonderen Veranstaltungen:
,Ausnahmen vom Regelerfordernis der raumlichen Begrenzung auf das Umfeld der Veranstaltung kommen bei-
spielsweise bei mehrtagigen GroBveranstaltungen von nationalem oder internationalem Rang in Betracht, wenn
deren Besucher im gesamten Gebiet der Kommune untergebracht und versorgt werden (vgl. BVerfG, Urteil vom
1. Dezember 2009 - 1 BvR 2857, 2858/07 - BVerfGE 125, 39 <98>).“

BVerwG, Urteil vom 22. Juni 2020 — 8 CN 1/19 —, BVerwGE 168, 338-356, Rn. 26.

Kommunale Veranstaltungen mit mehrjahriger Tradition rechtfertigen es also nicht den Bereich der Ladenoffnung
auszuweiten.

Das OVG NW folgt dieser Rechtsprechung, vgl. Oberverwaltungsgericht fiir das Land Nordrhein-Westfalen, Be-
schluss vom 10. Dezember 2021 — 4 B 1857/21.NE —, Rn. 39, juris.

In diesem raumlichen Umfeld der Veranstaltungen ist eine Ladenoffnung nur moglich, wenn das Geschehen durch
die Veranstaltung und nicht durch die Laden6ffnung gepragt ist. Dies ist grds. durch eine vergleichende Besucher-
prognose zu ermitteln. Die Vermutungsregel des § 6 Abs. 1 Satz 3 LOG, wonach ein éffentliches Interesse an der
Ladenoffnung vermutet wird, wenn sie in zeitlichem und raumlichem Zusammenhang mit der Veranstaltung statt-
findet, bezieht sich nach der Rechtsprechung des OVG NW nur im unmittelbaren Umfeld der Veranstaltungen.
,Gerade bei Veranstaltungen, die einen ,betrachtlichen Besucherstrom” anziehen, ist diese Vermutungsregel ver-
fassungsrechtlich ohne Verletzung des Regel-Ausnahme-Verhéltnisses dann zuldssig, wenn sich die Ladenoff-
nungsmoglichkeit im Wesentlichen auf das unmittelbare Umfeld der Veranstaltung bezieht und zeitgleich mit ihr
stattfindet.

Das gilt erst recht, wenn sich eine Veranstaltung, gerade wenn sie auf Grund ihrer konkreten Ausgestaltung die
Eindriicke in einem eng gefassten Veranstaltungsbereich maRgeblich pragen kann, raumlich im Wesentlichen auf
einen begrenzten StralReneinzugsbereich beschrankt und sie wegen ihrer engen raumlichen Begrenzung ohnehin
von vergleichsweise geringer pragender Wirkung fir den 6ffentlichen Charakter des Tages ist, die Ruhe insbeson-
dere in angrenzenden und entfernteren Bereichen gewahrt bleibt.

Vgl. BVerfG, Urteil vom 1.12.2009 — 1 BvR 2857/07 u. a. —, BVerfGE 125, 39 = juris, Rn. 187; OVG NRW, Beschluss
vom 25.4.2019 — 4 B 517/19.NE —, juris, Rn. 41; siehe hierzu auch BVerwG, Urteil vom 11.11.2015 — 8 CN 2.14 —,
BVerwGE 153, 183 = juris, Rn. 22.

Die durch die Vermutungsregelung mogliche Vereinfachung der den ortlichen Ordnungsbehérden aufgegebenen
Prifung eines Sachgrundes von hinreichendem Gewicht ergibt sich nur dann, wenn sich die Ladeno6ffnung raum-
lich und zeitlich im Wesentlichen an der Veranstaltung orientiert. In Fallen dieser Art tragt die durch die Veran-
staltung vorgegebene Begrenzung nach Auffassung des Landesgesetzgebers die auch vor dem Hintergrund der zu
wahrenden Wettbewerbsneutralitat und mit Blick auf die Durchbrechung der Sonn- und Feiertagsruhe verfas-
sungsrechtlich erforderliche, aber auch ausreichende Rechtfertigung in sich.

b) Soweit die Ladenoffnung wegen der weiterreichenden Ausstrahlungswirkung einer besonders attraktiven oder
umfangreichen Veranstaltung nicht nur auf ihr Umfeld begrenzt werden oder zeitlich von der Veranstaltung ab-
weichen soll, greift die Vermutungsregelung zur Nachweiserleichterung hingegen nicht mehr ein.”
Oberverwaltungsgericht fur das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 17. Juli 2019 — 4 D 36/19.NE —, Rn. 63 - 66,
juris

Diese Beschrankung der Vermutungsregel in der Rechtsprechung des OVG NW hat durch das BVerwG eine weite-
re Beschrankung erfahren, als die Vermutungsregel nur in typischen Fallkonstellationen gelten konne. In atypi-
schen Féllen sei eine Besucherprognose erforderlich:

,Ein atypischer Fall in diesem Sinne ist dann anzunehmen, wenn konkrete Tatsachen dafiir sprechen, dass die Zahl
der von der Ladenoffnung angezogenen Besucher die Zahl der Veranstaltungsbesucher Gberwiegt. Solche Indizien
koénnen sich etwa aus dem Umfang der von der Ladendéffnung betroffenen Verkaufsflaiche oder der Zahl der er-
fassten Verkaufsstellen ergeben.”

BVerwG, Urteil vom 22. Juni 2020 — 8 CN 3/19 —, BVerwGE 168, 356-368, Rn. 25.

Zusammengefasst lassen sich also drei Bereiche unterscheiden: das unmittelbare Umfeld der Veranstaltung, in
denen eine Ladenoffnung bei Veranstaltungen zuladssig ist, die einen betrachtlichen Besucherstrom auslésen, so-
fern nicht aufgrund der Verkaufsflache eine Besucherprognose erforderlich ist. Daran anschlieBend der Bereich, in
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dem die Veranstaltung als solche fir die Besucher erkennbar ist. Hier ist stets eine Besucherprognose erforder-
lich. SchlieRlich ein Bereich, in dem der Bezug zur Veranstaltung nicht mehr erkennbar ist. Hier sind Ladenoffnun-
gen nur ausnahmsweise bei Veranstaltungen von nationaler Bedeutung zulassig.

Dies voraus geschickt, fehlt es bei der Offnung am 01.09.2024 in der gesamten Innenstadt von Siegen an einer
vergleichenden Besucherprognose. Die Vermutungsregel des § 6 Abs. 1 Satz 3 LOG greift hier nicht ein, da es in
Siegen u.a. die City-Galerie Siegen gibt, ein Einkaufszentrum mit 23 500 gm Verkaufsflache und einer starken
Ausstrahlungskraft und iber 900 Beschaftigten. Hinzu kommt noch das Sieg Carre und die weiteren Verkaufsstat-
ten. Vor diesem Hintergrund bedarf es zwingend einer vergleichenden Besucherprognose.”

Mit Schreiben vom 12.01.2024 wurden der Ver.di liberarbeitete Ausfiihrungen tbersandt in welchen auch auf die
Hinweise des Schreiben der Ver.di eingegangen wurde. Weiterhin wurde angefragt, ob die Ver.di zu einem Ge-
sprach mit der Stadt Siegen Uiber die Verkaufsoffenen Sonntage bereit sei.

Mit Schreiben vom 24.01.2024 schrieb die Ver.di folgendes:

»ich danke Ihnen fiir Ihre erganzenden Ausfiihrungen mit lhrem Schreiben vom 12.01.2024. Im Hinblick auf die
vergleichende Besucherprognose ist die Zahl der Kunden in den Blick zu nehmen, die an den verkaufsoffenen
Sonntagen die Verkaufsstatten aufsuchen. Diese Prognose ist hier gerade wegen der Einkaufszentren mit beacht-
lichen Verkaufsflachen erforderlich. Die Betreiber dieser Einkaufszentren erfassen die Zahl der Besucher regelma-
Rig, sodass die Zahlen der Kunden an einem VoS abgerufen werden kdnnen — das OVG fordert diese Zahlen re-
gelmaRig an. Die Passantenfrequenzen sind demgegeniiber von geringer Aussagekraft.

An einem runden Tisch kénnen wir nicht teilnehmen. Unsere Rolle besteht in der Wahrnehmung der Rechte der
Beschaftigten im Zusammenhang mit sonntdglichen Ladendffnungen im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen
Anhorung. Eine Zustimmung zu einer Laden6ffnung konnen Sie von uns nicht erwarten, da wir Sonntagsarbeit aus
grundsatzlichen Erwadgungen heraus ablehnen. Wo es moglich ist, versuchen wir dies auf politischem Weg, ggf.
auch auf juristischen Weg.”

Die Handwerkskammer Siidwestfalen teilt folgendes mit:

,Unsererseits bestehen keine Bedenken gegen die Festsetzung der verkaufsoffenen Sonntage aufgrund der nach-

folgend benannten Antrage:

1. Marktbezirk Siegen, Antrag durch Stadtmarketing Siegen GmbH, am 01.09.2024, anlasslich des Stadtfestes
Siegen

2. Marktbezirk Geisweid, Antrag durch Werbegemeinschaft Geisweid, am 13.10.2024, anlasslich des Blrgerfes-
tes Geisweid.”

Die Kreishandwerkerschaft Westfalen-Siid und die Arbeitgeberverbinde Siegen-
Wittgenstein haben keine schriftliche Stellungnahme abgegeben.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ver.di als einziger Sozialpartner Bedenken hin-

sichtlich der RechtmaRigkeit der Verkaufsoffenen Sonntage geduRert hat.

Finanzielle Auswirkungen [Jja X nein

Gesamtkosten
der MalRnahme

jahrliche Folgekosten

Finanzierung
Eigenanteil

Finanzierung
objektbezogene
Einzahlungen

Abstimmung
mit dem Kammerer

[] ist erfolgt.

] ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.

Veranschlagung
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[] im Finanzplan [] im Ergebnisplan [] Nein [1 Ja, mit Kostentrager/
Investitionscode

Sachkonto
Klimaschutz
Klimarelevanz Veranderungen CO,- Ubereinstimmung mit dem Zielen Bestehen alternative Hand-
Emissionen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen | lungsoptionen?
X] Nein [] erhebliche Reduktion | [[] Ja XI Nein
|:| Ja, positiv |:| geringe Reduktion |:| Nein |:| Ja
[] Ja, negativ [] geringe Erhéhung [] unbekannt
[] prifoedarf [] erhebliche Erhéhung

Erlduterung Klimarelevanz

Begriindung (Verinderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)

In Vertretung
gez.

Arne Fries
Stadtrat

Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Un-
terschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und wei-
tergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift giiltig.

Anlage(n):

Ordnungsbehordliche Verordnung Siegen
Ordnungsbehordliche Verordnung Geisweid
Bihnenprogramm Stadtfest 2023

Plane Stadtfest 2023

Anlage 4 a
Anlage 4 b
Anlage 4 c
Anlage 3 d
Anlage 4 e

LW NOUAWNRE


https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWbCYx8LxcJvve0BkB7yhJSdu5sB_iEWEj7tNeraDyFq/Ordnungsbeh%C3%B6rdliche-Verordnung-Siegen.pdf
https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUQl_v5YCg4CjfMgo8eOgGUeaDmB17Y1p5xOhio24UpD/Ordnungsbeh%C3%B6rdliche-Verordnung-Geisweid.pdf
https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdCXiKsZeZUAZtmXg3ruBD9kSZVSpEHNfXXKUTt7eg-r/B%C3%BChnenprogramm-Stadtfest-2023.pdf
https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZV1j81hNTLd1kMSE2CJx_sfw28oPQf8gB_kET3pXiuF1/Pl%C3%A4ne-Stadtfest-2023.pdf
https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeGhG_8BnBO5z1gMEDqEhlk7Vwt8D_G4NXJFipRkoa2P/Anlage-4-a.pdf
https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZVLO5WM6D2fT14B0Iyjzd4Pia8ot7iL_GuhJ0eCWSKqE/Anlage-4-b.pdf
https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSWk3a-d1rbb5huSxUPxLmCoHtjKxRpXAwUg89Epu7br/Anlage-4-c.pdf
https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZRfjUF0zmEWkCsEyVzZXm41r9I6yrYzafHeT1-mSMEbg/Anlage-3-d.pdf
https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZazTxX9UKeHhhGWfXxa9W8Z_uWoRJYQEFCehdY12QKE7/Anlage-4-e.pdf
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10. Plan Veranstaltungsflache 2024
11. Programm Geisweider Blrgerfest 2023
12. Burgerfest Geisweid 2023



https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZc-s5hVlyQxxsgDsSN7IKFNDJz1YP7UwjXBSkFw6uySb/Plan-Veranstaltungsfl%C3%A4che-2024.pdf
https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZVckJjMPCidVKffmq3d9_i8J85_AzwsgH1yRiSuhaXi8/Programm-Geisweider-B%C3%BCrgerfest-2023.pdf
https://ratsinfo.siegen.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZbJhZfVb1CkE3PNYpHjRkXDPzIv7d-2Iz5naHl9ksR4t/B%C3%BCrgerfest-Geisweid-2023.pdf

Ordnungsbehordliche Verordnung

Uiber das Offenhalten von Verkaufsstellen

vom

Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladendffnungszeiten (Ladendffnungsgesetz — LOG
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2006 (GV NRW S. 516), zuletzt gedndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.03.2018 (GV NRWS. 172), in Verbindung mit den §§ 25 ff. des Gesetzes
Uber den Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehérden (Ordnungsbehdrdengesetz — OBG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW A. 528), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV NRW S. 762), wird durch Beschluss des Rates der Universitatsstadt
Siegen vom folgende Ordnungsbehordliche Verordnung erlassen:

§1

Der Geltungsbereich der Ordnungsbehordlichen Verordnung umfasst folgende StralRen des
Marktbezirks Siegen:

Alte Poststralie

Am Bahnhof

BahnhofstraRe

Scheinerplatz

Briider-Busch-Stralle

Sandstralle (ab Einmiindung HindenburgstraBe (Europastralie))
Kélner Tor

Markt

Kornmarkt

HindenburgstralRe (Europastralie)

Herrengarten

Flrst-Johann-Moritz-Stralle

LéhrstraBe (ab Einmindung Donzenbachstralie)

Marburger StraRRe (bis Einmindung HinterstralRe).



§2

(1) Verkaufsstellen fiir den Verkauf von Waren aller Art diirfen im 6ffentlichen Interesse im
Zusammenhang mit dem Stadtfest Siegen am Sonntag, den 01.09.2024 von 13.00 Uhr bis
18.00 Uhr offnen.

(2) Im Ubrigen bleiben die Vorschriften des Ladendffnungsgesetzes unberiihrt.

§3

Gemal § 6 Abs. 1 des Ladenoffnungsgesetzes diirfen die Verkaufsstellen am 01.09.2024 nur im
Zusammenhang mit dem Stadtfest Siegen gedffnet sein. Sollte dieses ortliche Fest als Grundlage des
offentlichen Interesses an der Sonntagsoffnung nicht stattfinden, gilt § 2 nicht.

§4

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen der §§ 1 und 2 dieser
Verordnung Verkaufsstellen auBerhalb der dort zugelassenen Geschaftszeiten oder
aullerhalb der zugelassenen Bereiche offen halt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Laden6ffnungsgesetzes mit einer GeldbufRe von
bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden.

§5

Die Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkiindung in Kraft und mit Ablauf des
30.09.2024 aulier Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehérdliche Verordnung wird hiermit verkiindet.

Universitatsstadt Siegen

als ortliche Ordnungsbehorde

Der Biirgermeister

Steffen Mues



Ordnungsbehordliche Verordnung

Uiber das Offenhalten von Verkaufsstellen

vom

Aufgrund des § 6 des Gesetzes zur Regelung der Ladendffnungszeiten (Ladendffnungsgesetz — LOG
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2006 (GV NRW S. 516), zuletzt gedndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.03.2018 (GV NRWS. 172), in Verbindung mit den §§ 25 ff. des Gesetzes
Uber den Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehérden (Ordnungsbehdrdengesetz — OBG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW A. 528), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV NRW S. 762), wird durch Beschluss des Rates der Universitatsstadt
Siegen vom folgende Ordnungsbehordliche Verordnung erlassen:

§1

Der Geltungsbereich der Ordnungsbehordlichen Verordnung umfasst folgende Straf3en des
Marktbezirks Geisweid:

Rijnsburger Strale
Rontgenstralle
MarktstralRe 1 — 30
Bahnstrafle 1 - 15
RathausstraBe

Am Klafelder Markt
Friedrich-Neuss-Platz
Sohlbacher straBe 16 — 35
Friedrichsplatz
Lindenplatz

Geisweider StralRe 27 — 61

§2

(1) Verkaufsstellen fir den Verkauf von Waren aller Art diirfen im 6ffentlichen Interesse im
Zusammenhang mit dem Birgerfest Geisweid am Sonntag, den 13.10.2024 von 13.00 Uhr bis
18.00 Uhr o6ffnen.

(2) Im Ubrigen bleiben die Vorschriften des Ladendffnungsgesetzes unberiihrt.




§3

GemaR § 6 Abs. 1 des Ladenoffnungsgesetzes diirfen die Verkaufsstellen am 13.10.2024 nur im
Zusammenhang mit dem Biirgerfest Geisweid gedffnet sein. Sollte dieses ortliche Fest als Grundlage
des offentlichen Interesses an der Sonntagsoffnung nicht stattfinden, gilt § 2 nicht.

§4

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen der §§ 1 und 2 dieser
Verordnung Verkaufsstellen auBerhalb der dort zugelassenen Geschaftszeiten oder
aullerhalb der zugelassenen Bereiche offen halt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Laden6ffnungsgesetzes mit einer Geldbuf3e von
bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden.

§5

Die Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkiindung in Kraft und mit Ablauf des
31.10.2024 aulier Kraft.

Die vorstehende ordnungsbehdrdliche Verordnung wird hiermit verkiindet.

Universitatsstadt Siegen

als ortliche Ordnungsbehoérde

Der Birgermeister

Steffen Mues



Anlage 4

Siegener Stadtfest "FR 25.8.23"

Bithne 1
RaSi-SZ
(Siegbriicke)

Biihne 2
Sparkasse
(Koélner Tor)

Biithne 3
Westenergie
(Sandstr.)

Bihne 4
Willer Watz
(Schlossplatz)

Biihne 5
Szenenflache
(Marktplatz)

Scheinerplatz

Walk Act

10:00

9x6m

9x6m

8x6m

7x6m

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:15

17:30

17:45

18:00

18:15

18:30

Aufbau &
Soundchecks

Aufbau &
Soundchecks

Aufbau &
Soundchecks

18:45

Musik von CD

Musik von CD

Musik von CD

19:00

19:15

19:30

19:45

20:00

20:15

20:30

20:45

21:00

21:15

21:30

21:45

22:00

22:15

22:30

22:45

RaSi Kulthit-
Party
(ca. 19:45 Uhr
Premiere
Jubildumssong)

Bail Out

NaK Acoustic

Umbaupause

Umbaupause

unArt

Pause

Kolsch Gedadh

unArt

Pause

23:00

23:15

Abbau

23:30

23:45

Vorbereitung /
Notbesetzung

Abbau

Kolsch Gedadh

Abbau

Vorbereitung

Vorbereitung

Willer Watz

Schmittsingen
(Offenes
Singen mit
Christina
Schmitt und
Christian
Schmidt)

Abbau

00:00

Blhneniibersichtsplan (23-07-03)

Stand: 10.08.2023 um 13:48




Anlage 4 Siegener Stadtfest "SA 26.8.23"
Biihne 1 Biihne 2 Biihne 3 Biihne 4 Bithne 5
RaSi-SZ Sparkasse Westenergie | Willer Watz | Szenenfliche Walk Act
(Siegbriicke) | (Kélner Tor) (Sandstr.) (Schlossplatz) [ (Mmarktplatz)

10:00|9x6m 9x6m 8x6m 7x6m

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30| Musik von CD

11:45

12:00

i;;g Aufbau & Musik von CD | Musik von CD

12:45 Soundcheck

13:00|Er6ffnung BM

13:15

13:30| Platzkonzert

123(5) Blass::cg::si;r" Umbau & Umbau &

1 4:15 Soundcheck Soundcheck Felice & Cortes
14:30| Umbau &

i:gg Soundcheck The Lucky SoloSette

15:15 Guess Umbou & "Il':e:terr‘ Elabc:
15:30| Latino Chant Soundcheck chachmatt
15:45 Umbau & —

16:00 Tridiculous
16:15 Umbau & soundcheck Kimberly (HighSpeedArti
16:30| Soundcheck stik)
16:45 Ticket to

17:00 Swa Happiness Umbau &

17:15 v Soundcheck Felice & Cortes
17:30 Pause

17:45 Pause

18:00 TICkE_!t to Mavero Theater Elabo
18:15 Happiness "Schachmatt"
18:30 Sway chachma
igg(s) Umbau & Tridiculous
19:15 Soundcheck | Umbau & (HighSpeedArti

- Umbau & Soundcheck .
19:30 stik)
Soundcheck

19:45

20:00 Kontrollverlust

20:15 The

20:30| Monotypes Pause Pils & Kippe

20:45 Pause Willer Watz

21:00 Kontrollverlust

21:15 The Pause

21:30f Monotypes

21:45 Pause

22:00 Pause Gankino Circus
;;;g The Kontrollverlust Bogga

2245 Monotypes

23:008 1 ppau Abbau

23:15 Abbau

23:30| Tanzteppich

23:45 verlegen

00:00

Blhneniibersichtsplan (23-07-03)

Stand: 10.08.2023 um 13:48




Anlage 4

Siegener Stadtfest "SO 27.08.23"

Bithne 1
RaSi-SZ
(Siegbriicke)

Biihne 2
Sparkasse
(Koélner Tor)

Biithne 3
Westenergie
(Sandstr.)

Biithne 4
Familientag
(Schlossplatz)

Biihne 5
Szenenflache
(Marktplatz)

Walk Act

10:00

9x6m

9x6m

8x6m

7x6m

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

Musik von CD

Musik von CD

Musik von CD

Gottesdienst

11:45

Aufbau

Aufbau &

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

Tanzblock

Soundcheck

Aufbau &
Soundcheck

Musik von CD

Musik von CD

Akkordeon-
Orchester

The Magic
Four

Pause

Umbaupause
—Frauencnor |

Cantabilie
. Wilnsdorf |
Umbaupause

The Magic
Four

TonRebellion

Umbaupause +
Soundcheck

Umbaupause +
Soundcheck

Samuel Résch

Lohmann R&B

Pause

17:00

Puffer

Kapelle

17:15

17:30

17:45

Umbaupause +
Soundcheck

Samuel Résch

Spiel & SpaR}
fur Familien

Felice & Cortes

Theater Elab6

"Bagage"

Tridiculous

(HighSpeedArti

stik)

Felice & Cortes

Theater Elab6

"Bagage"

Matthias Romir]

18:00

18:15

18:30

18:45

19:00

19:15

19:30

19:45

Ladykiller

Abbau

Abbau

20:00

20:15

Abbau

20:30

20:45

21:00

21:15

21:30

21:45

22:00

22:15

22:30

Blhneniibersichtsplan (23-07-03)

Stand: 10.08.2023 um 13:48




Anlage 1 - Allgemeine Definition der Veranstaltungsflache
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‘i{ N

SEPAN i bitte ignorieren!

SNl e rfiir gilt die Anlage 3f

A



0903699827
Textfeld
Textliche Markierungen bitte ignorieren!
Hierfür gilt die Anlage 3f

0903699827
Textfeld


Lageplan Marktplatz
Siegener Stadtfest 2023
(Stand: 27.07.2023)

———J = Fluchtwege

o] —® ¥ -»

-

®
T

I

Kornmarkt o
3e0 | 125 ®
o

®

MaRstab i.O.: 1:250

Schuko

(s) =

(W) = Wasser

‘xxA = Drehst
Q()f/ = renstrom

@= Abwasser

X = Hydrant

Lageplan
Marktplatz

Baume ®
Lampen ®
Spots o

°

Verkehrsschilder

-0

Schild/ Wegweiser

Fahnenmast

Fahnenmasthalterung

I = fester Stromkasten
. = mobiler Stromkasten erforderlich
= Kabelbriicke (die im Plan eingezeichneten

Kabelbriicken entsprechen nicht der bendtigten Anzahl!
Es soll lediglich die Legerichtung darstellen!)

@ = Gitterinsel (Absperrgitter fur Notfélle)
fo

. Mdllinseln

Schieberkappe (undefiniert)
Regeneinlaufe
Hydranten

Pumpe
Parkplatz

Uberdachungen/ Balkone

Schaltkasten

[ ] Lichtschachte

Mulleimer ]
Schirm ]
Poller (herausnehmbar) .
Pollerhalterung ]
Kanaldeckel

Wasserschieber

Gasschieber

30

Baumscheibe

Bank

Brunnen

Treppen/ Podeste
Innenliegende Eingange
Schacht

Baumkrone

Universititsstadt Siegen, Vermessung und Geoinformation
50 m

40




Betonquader

Betonquader (versetzbar)

casten erforderlich

_:_"belercke (die im Plan eingezeichneten

abelbriicken entsprechen nicht der bendtigten Anzahl!
Es soll lediglich die Legerichtung darstellen!)

@ = Gitterinsel (Absperrgitter fur Notfalle)

moglich + notig

X

Schrank bis 80A Absicherung

' & .. ........

7))

Fahrzeug der Stadtreinigung :i:-.--.- i-ﬁ::ﬁ-

Gy

9

 UNIVERSITATSSTADT

Lageplan
Unterstadt

MaRstab i.O.: 1:250

P

L8 ¥ o] 00 ¥ B

fm Bushaltebucht _
(<]
Parkbucht ®
Ampeln ¢
Baume
/A
Lampen
Spots e
Verkehrsschilder ]
Schild/ Wegweiser L)
Fahnenmast -
Spielgerate
1
Mulleimer
]
Poller TN
Poller (herausnehmbar) (=
Feuerwehrmarke —
Hochwasserabsperrhdhenbolzen [
Gegensprechanlage (|
Sonnenschirmverankerung ]
Stromanschluss ]
Bihne "—
WC Anschluss
Kanaldeckel (3]

Q@ F] 0o ¢ o o o

50m
Gasschieber Bl Pfeiler
Wasserschieber B RWE Station
Regeneinlaufe [ Schacht
Hydranten Bl Schacht Wasserspiel
SNF: AuRengastronomie B Schaltkasten
SNF: Temp. Nutzung [] Schutzfliche um Baume
Feuerwehrstellflache [ Spielgerite
Uberdachungen/ Balkone [ Telefonzelle
Bank Bl \Vasserspiel
Bank (1 m Puffer) . Wasserrinne/ Regenrinne
Baumkrone —— Wasserrinne/ Regenrinne
Baumscheibe Innenliegende Eingange

Blindentaststadtmodell

Blindenleitsystem u. -pflaster

Brunnen {1 Blindenleitsystem (60 cm Puffer)
Blische Dehnungsfuge

Bushaltestellen Wartehduschen ---- Tore

Fahrradstander —= Zaune

Klangspiel [ ] Treppen/ Podeste
Leuchtreklame (Boden) {1 Rampe

Lichtschachte [__1 Rampe (unter Briicke)
LitfaRsaule Fels

Metallblgel Pflasterflachen

Metallverkleidung Platten

]
]
]
Millcontainer
. Millinseln

Universitatsstadt Siegen, Vermessung und Geoinformation
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Programm zum Geisweider Burgerfest
mit verkaufsoffenem Sonntag

am 8. Oktober 2023
Stand: 7. Juni 2023

11.00 Uhr

Am Rathaus

o Offizielle Er6ffnung des Burgerfestes durch den Blrgermeister der

Stadt Siegen, Herrn Steffen Mues, dem Vertreter

der

Werbegemeinschaft Geisweid, Herrn Mario Gorég sowie dem 1.
Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Vereine Klafeld-
Geisweid-Dillnhitten, Herrn Karl-Heinz Grebe. Anschliel3end
Fassbieranstich und Platzkonzert mit dem Spielmannszug Dreis-

Tiefenbach unter der Stabflihrung von Herrn Siegfried Henrich.

13.00 - 18.00 Uhr

Am Rathaus (Buhne)

Die Hitskdpfe, Live-Musik
Stephan Karnath, Alleinunterhalter

11.00 - 18.00 Uhr

Rijnsburger StralRe / Rathausstralle

Krammarkt
Prasentation diverser Vereine

11.00 - 18.00 Uhr

14.30 - 18.00 Uhr

14.00 Uhr

11.00 - 18.00 Uhr

Rontgenstralle / Bahnstralle
Historische Traktorausstellung bei Fleischerei Weber
Sportvorfithrungen und Mitmachaktionen, TG Friesen
Deutsches Rotes Kreuz / Erbsensuppe
Hupfburg

Auf der groRen Biihne
Band JoJo Weber / Cover-Rock, Live-Musik

Tanzvorfiihrungen Tanzschule Akzep-Tanz

MarktstraRe / Bahnstrale
Freiwillige Feuerwehr Klafeld-Geisweid
Fahrzeugausstellung
Kinderspiele
Malteser Hilfsdienst e.V.
Ausstellungen, Handler und Vereine

11.00 - 18.00 Uhr

Gesamtes Zentrum

Teilnahme von etwa 25 Geisweider Vereinen u. Institutionen
mit Kinderunterhaltung und attraktiven Aktionen.




11.00 - 18.00 Uhr

Kulinarische Genusse, prasentiert von Geisweider Vereinen

e Fleisch und Fisch in allen Variationen, Internationale Spezialitaten,
Waffeln, Kl63e mit Speck und Zwiebeln, Erbsensuppe,
Krustenbraten, Zwiebelkuchen & Federweiser, Kasebrett,
Folienkartoffeln, Alkoholfreie Mixgetrénke, u.v.m.

13.00 — 18.00 Uhr

Die Geisweider Geschafte sind gedffnet und warten mit diversen
Angeboten und Uberraschungen

11.00 - 18.00 Uhr

13.00 - 18.00 Uhr

Autoausstellung
e Kundenzentrum Schneider VW und Skoda
Opel Hoppmann, Opel und Fiat

Wechselnde Standorte
¢ Spielmannszug Dreis-Tiefenbach

11.00 — 22.00 Uhr

Geisweider Kirmes
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